Raiffeisen
x CardService

Kartenantrag fiir die Ausstellung einer
physischen Platinum Kreditkarte (partnerkarte)

Raiffeisen Bank International AG
Abt. CardService AR 727
Postfach 50

1011 Wien

Wir beantragen hiermit die Ausstellung einer Partnerkarte

Visa Platinum Kreditkarte inkl. Reise-Versicherungsschutz gegen eine Jahresgebiihr von EUR 63,59.

D Mastercard Platinum Kreditkarte inkl. Reise-Versicherungsschutz gegen eine Jahresgebiihr von EUR 63,59.

CardID des Hauptkarteninhabers:

Wunsch-PIN, Monatsabrechnung & SMS-Sicherheitspaket

Ich beauftrage eine Wunsch-PIN.

D Ich mochte meine Monatsabrechnung, zusdatzlich zur Online-Einsicht auf www.r-card-service.at/meinportal,
per Post an die unten angeflihrte Adresse erhalten. (EUR 0,90 Aufwandersatz/Abrechnung)

Ich verzichte hiermit auf eine Aktivierung des SMS-Sicherheitspakets.

Personliche Daten des Partnerkarteninhabers

Geschlecht: mannlich weiblich divers, inter, offen oder keine Angabe
Vorname: Akademischer Grad:
Nachname: Geburtsdatum:
StraBe: Familienstand:
Hausnummer: Zusatz: Land:
Ort: PLZ: Staatsangehorigkeit:
Zusatzliche
Telefon: Staatsangehdrigkeit
E-Mail: Mobil-Telefon:
WICHTIG: fiir die Registrierung und Kommunikation tiber Mein Portal WICHTIG: fir den Empfang der einmal gliltigen Sicherheitscodes (bei Zahlungen
(siehe Punkt VIl der Allgemeinen Bedingungen) und die Aktivierung der im Fernabsatz, Registrierung und Zugriff auf Mein Portal, Aktivierung der digitalen
digitalen Kreditkarte Kreditkarte), das SMS- Sicherheitspaket, die Bereitstellung der Monatsrechnung,

Zahlungserinnerungen.
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Bitte prdgen Sie meinen Namen folgendermaBen auf die Partnerkarte

1. Pragezeile
max. 19 Zeichen

2. Prégezeile
max. 19 Zeichen

Zusdtzliche Informationen des Partnerkarteninhabers

Monatliches Gewlinschtes Kartenlimit
Nettoeinkommen in EUR: (Standard EUR 10.000,-):
Beruf: Arbeitgeber:
Berufsbezeichnung: Derzeitige Branche:

Wirtschaftliche Ratingnote (erforderlich
Kartenversand: bei Berufsauswahl ,selbststdndig
erwerbstdtig)
Verwendungszweck der
Kreditkarte

Ich erkl@re ausdriicklich, dass ich in eigenem Namen und auf eigene Rechnung handle. Ja Nein
Ich verpflichte mich diesbeziigliche Anderungen wéhrend aufrechter Geschéftsbeziehung von mir aus unverziiglich bekannt zu geben.

Ich bin (freier) Dienstnehmer der Raiffeisen Bank International AG/Ehegatte (freier)

. . . e - . . Ehegatte
eines (freien) Dienstnehmers der Raiffeisen Bank International AG: Dienstnehmer

Herkunft der Geldmittel

Einkommen durch selbststdndige/
unselbstdndige Tatigkeit

Einkommen durch sonstige Tdtigkeit

Art der sonstigen Tdtigkeit

Auflistung der Beteiligungen/Versicherungen/
Immobilien:

D Hiermit bestdtige ich, dass die hier angezeigten Angaben zu meinen persénlichen Daten und meine Antworten zu den
Sicherheitsfragen korrekt und vollsténdig sind.

Kontoverbindung - SEPA Lastschrift-Mandat des Kontoinhabers fiir wiederkehrende Zahlungen

Hiermit ermdchtige ich die Raiffeisen Bank International AG (Creditor ID AT95Z2ZZ00000002203), Zahlungen von meinem Konto
mittels SEPA Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Raiffeisen Bank International AG auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulésen. Als Mandatsreferenz wird die Card ID angegeben. Ich kann innerhalb von 8 Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Frist fur die Vorabinformation tber Lastschriftbetrag und Falligkeitstag (SEPA-
Pranotifikation) wird einvernehmlich auf zwei Tage verkirzt. Diese Vorabinformation erfolgt tber die Monatsrechnung.

BIC: IBAN:
Bank ) Bankstelle/
ankname: Geschdftsstelle:
Ort und Datum: Unterschrift des Kontoinhabers:
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Personliche Daten des Hauptkarteninhabers

Vorname: Nachname:
StraBe: Geburtsdatum:
Hausnummer: Zusatz:

Ort: PLZ:

Zusatzliche Informationen des Hauptkarteninhabers

Monatliches

) . Arbeitgeber:
Nettoeinkommen in EUR:

Wirtschaftliche Ratingnote (erforderlich
Beruf: bei Berufsauswahl ,selbststandig
erwerbstatig)

Haftung des Hauptkarteninhabers

Der Hauptkarteninhaber tGibernimmt die Haftung fir alle Verbindlichkeiten aus dem Partnerkartenvertrag bis zur Héhe des mit
Hauptkarteninhaber und Partnerkarteninhaber vereinbarten Partnerkartenlimits gemaB Punkt XVIII der Allgemeinen Bedingungen
fur die von Raiffeisen Bank International AG ausgegeben Platinum Kreditkarten.

Beantragung der Ausstellung einer Partnerkarte fiir einen miindigen Minderjéhrigen/
Limite/Genehmigung und Haftung des gesetzlichen Vertreters

Abweichend von dem in der Preis- und Leistungsubersicht vorgesehenen Limit, gilt ein Limit von EUR 1.000,--. Innerhalb dieses
Limits ist der Bargeldbezug pro Woche auf EUR 100,-- beschrankt.

Der Hauptkarteninhaber als Elternteil des Antragstellers, bestdtigt durch Unterfertigung dieses Antrages, dass er der gesetzliche
Vertreter des Antragstellers ist und genehmigt hiermit den Abschluss des Partnerkartenvertrages (einschlieBlich der vom
Antragsteller getdatigten Erklérungen und Entbindungen vom Bankgeheimnis und Datenschutz) und unabhéngig von der Héhe
alle Zahlungen und Bargeldbehebungen durch den Partnerkarteninhaber, die er mit der Karte tétigt. Der Hauptkarteninhaber
Gbernimmt die Haftung fir alle Verbindlichkeiten aus dem Partnerkartenvertrag bis zur Hohe des mit Hauptkarteninhaber und
Partnerkarteninhaber vereinbarten Partnerkartenlimits gemdaB Punkt XVIII der Allgemeinen Bedingungen fiir die von Raiffeisen
Bank International AG ausgegeben Platinum Kreditkarten. Weiteres ist der gesetzliche Vertreter einverstanden, dass die
Monatsrechnung dem Partnerkarteninhaber iber Mein Portal auf der Internetseite der RBI zum Abruf bereitgestellt wird.
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Preis- und Leistungsiibersicht fiir die Platinum Kreditkarte

Folgende Preis- und Leistungsiibersicht wird vereinbart Platinum
Jahresgeblhr Hauptkarte 12719 €
Jahresgebuihr Partnerkarte 6359 €
Entgelt Kartenaktivierung einmalig 20 €
Kartenzustellung kostenlos
Kartenerneuerung bei Laufzeitende kostenlos
SMS-Mitteilung bei online abrufbarer Monatsrechnung (keine SMS-Mitteilung bei zusétzlicher Zustellung kostenlos
der Monatsrechnung per E-Mail)
SMS Sicherheits-Paket beinhaltet SMS, wenn:
eine Kreditkartentransaktion abgelehnt wird

. . kostenlos
das Kartenlimit zu mehr als 70 % ausgeschopft ist
wenn eine Einzel-Transaktion mehr als 70,00 € betragt
Entgelt Saldoabfrage am Geldausgabeautomat kostenlos
Entgelt PIN-Anderung am Geldausgabeautomat kostenlos
Entgelt fur die Bearbeitung einer Kreditkartentransaktion in Nicht-Euro-Wdhrung 135%
Entgelt bei Bargeldbehebung 0,35 € + 3 % (bei Bargeldbehebung in Nicht-Euro-Wahrung fallt zusatzlich das 035€ +3%
Entgelt fur die Bearbeitung einer Kreditkartentransaktion in Nicht-Euro-Wahrung an) ' ?
Entgelt fur P2P-Zahlungen kostenlos

wahlweise

Zahlungsziel ab Rechnungsdatum

3 oder 21 Tage

Verzugszinsen p.a. 4,00 %

Habenzinsen p.a. 0,00 %

Kostenersatz fiir Monatsrechnung:

Die Monatsrechnung wird kostenlos in der im Kreditkartenvertrag vereinbarten Weise zur Verfiigung 090 €

gestellt. Fiir eine hdufigere Bereitstellung oder Ubermittlung auf andere Art wird folgender Ersatz fiir '

Aufwdnde der Bank pro Abrechnung in Rechnung gestellt:
Kartenlimite Limithohe
Limit gemadB Punkt V der Allgemeinen Bedingungen (umfasst sadmtliche in Punkt IV der Allgemeinen Bedingun- 10.000 €
gen angefiihrten Verwendungen der Platinum Kreditkarte einschlieBlich Blankoanweisungen) ’
Barbehebungslimit taglich 400 €
Barbehebungslimit wochentlich 1.000 €
P2P-Limit téglich 400 €
P2P-Limit wochentlich 1.000 €
Kontaktlos-Einzeltransaktionslimit ohne PIN bis zu 50 €

Fir Anderungen der Preise und Leistungen gelten die Punkte XVIl b und ¢ der Allgemeinen Bedingungen. Fiir Anderungen der Limite durch RBI gelten die Punkte XVI.2. und XVIl a
der Allgemeinen Bedingungen.
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Details zu Ihrer inkludierten Kreditkartenversicherung
Versicherer ist UNIQA Osterreich Versicherungen AG (UNIQA), Versicherungsnehmer ist Raiffeisen Bank International AG.

Der Reise-Versicherungsschutz beinhaltet fiir den Karteninhaber und alle mitversicherten Familienmitglieder eine Reisegepdck- /
Reiseschutz-Versicherung, eine Behandlungskostenversicherung (Erkrankung/ Unfall im Ausland), eine Reise-Unfallversicherung, eine
Privathaftpflichtversicherung, sowie eine Reisestorno-Versicherung inklusive Reiseabbruch.

Zusatzlich sind Leistungen bei Beraubung und der Einkaufschutz - ausschlieBlich fir den Karteninhaber - inkludiert. Es gelten die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen in der Fassung 05/2021.

Berater

Anrede: Firma:
Vorname: Telefon:
Nachname: E-Mail:
StraBe, ort:
Hausnummer:

GISA-Zahl: PLZ:

Information zum Vermittlerstatus: Die vermittelnde Bank ist vertraglich gebundener Versicherungsagent und vermittelt im Bereich
Kreditkartenversicherung ausschlieBlich einander konkurrierende Produkte der

> Raiffeisen Versicherung als Marke der UNIQA Osterreich Versicherungen AG
> Vienna Insurance Group
> Europdischen Reiseversicherung AG

Information zur Vergitung: Aus der Kreditkartenversicherung wird keine Verguitung an die Raiffeisenbank bzw. den Bankmitarbeiter

bezahlt. Bei positivem Schadenverlauf erhdlt der Vertragspartner Raiffeisen Bank International AG eine Gewinnbeteiligung.

Das Unternehmen des Beraters ist weder mittelbar noch unmittelbar am Versicherungsunternehmen von mehr als 10% beteiligt. Das
Versicherungsunternehmen selbst hdlt am Unternehmen des Beraters weder direkt noch indirekt eine Beteiligung von mehr als 10%.

Information des Versicherers UNIQA Osterreich Versicherungen AG

Ihre Beschwerde kénnen versicherte Personen an UNIQA Osterreich Versicherungen AG, Team Raiffeisen Versicherung, Untere DonaustraBe 21, 1029 Wien, richten,

auch per E-Mail an service@raiffeisen-versicherung.at. Eine Beschwerde wird vom Versicherer unverziiglich der fiir die Bearbeitung eingesetzten Person zugewiesen.

Zu jeder Beschwerde wird der Versicherer binnen zwei Wochen eine Stellungnahme abgeben. Versicherte Personen kénnen sich aber auch an den Verband der Versiche-
rungsunternehmen Osterreichs (VVO), Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien, E-Mail: info@vvo.at, wenden.

Sollte es sich beim Vertrag um ein Verbrauchergeschdft handeln, kénnen sich versicherte Personen auch an die Schlichtungsstelle fiir Verbrauchergeschafte: Mariahilfer
StraBe 103/1/18, 1060 Wien, E-Mail: office@verbraucherschlichtung.at und an die Beschwerdestelle des Bundesministeriums fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumen-
tenschutz, Stubenring 1, 1010 Wien, E-Mail: versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at wenden.

Im Falle einer Beschwerde mit einem Datenschutzbezug kénnen sich versicherte Personen an den Datenschutzbeauftragten von UNIQA Osterreich Versicherungen AG,
E-Mail: datenschutz@raiffeisen-versicherung.at, wenden. Zusdtzlich haben versicherte Personen eine Beschwerdemdglichkeit bei der dsterreichischen Datenschutzbe-
hérde: Osterreichische Datenschutzbehdrde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, E-Mail: dsb@dsb.gv.at. Unabhéngig davon besteht fiir versicherte Personen weiterhin die
Méglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten.
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Datenschutzhinweise fiir Kreditkartenversicherung der UNIQA

UNIQA ist verantwortlich, die personenbezogenen Daten der versicherte(n) Person(en) im Rahmen der Kreditkartenversicherung
ausreichend zu schiitzen. UNIQA beachtet deshalb alle Rechtsvorschriften zum Schutz, zum rechtmd@Bigen Umgang und zur
Geheimhaltung personenbezogener Daten, sowie zur Datensicherheit. Weitere Informationen zum Datenschutz und eine vollstéindige
Fassung der Datenschutzhinweise sind zu diesem Antrag angehdngt und jederzeit auf www.raiffeisen-versicherung.at im Bereich
.Datenschutz” aufruf-, reproduzier- und druckbar.

Einwilligungen der versicherten Person(en) im Rahmen der Kreditkartenversicherung gegeniiber UNIQA

1.Nach einem Versicherungsfall darf UNIQA meine Gesundheitsdaten einholen undpriifen, ob ich Anspruch auf Leistung habe
(Vorausermdchtigung)

Ich als versicherte Person stimme zu, dass sich UNIQA Osterreich Versicherungen AG, Untere DonaustraBe 21, 1029 Wien (UNIQA)
liber meine personenbezogenen Gesundheitsdaten bei untersuchenden oder behandelnden Gesundheitsdienstleistern wie Arzten,
Krankenanstalten sowie bei bekanntgegebenen Sozialversicherungstréigern und sonstigen schweigepflichtigen Einrichtungen sowie
bei im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall tétig gewordenen Behérden (insbesondere die Polizei) und Gerichten informiert.
Das alles im erforderlichen Umfang, um die Leistungspflicht beurteilen und den Versicherungsfall abwickeln zu kénnen.

Mit meiner Einwilligung kann UNIQA folgende Daten einholen und verarbeiten:

> Die mit dem konkreten Versicherungsfall in Zusammenhang stehenden Krankheiten, Gesundheitsschdden, krankheitswertige
Abnutzungserscheinungen, Gebrechen und Unfallfolgen.

> Die zur Beurteilung unerlésslichen medizinischen Unterlagen, das sind: Daten zum Grund der stationdren Aufnahme oder
ambulanten Behandlung, zu allfdlligen Unfallgriinden, zur erbrachten Behandlungsleistung, Uber die Aufenthalts- oder
Behandlungsdauer sowie zur Behandlungsentlassung oder —-beendigung; Anamnese der aktuellen Behandlung/Aufnahme
und Statusblatt, Fieberkurve mit Infusionsplan, séimtliche diagnostische Befunde, OP-Bericht, Grztlicher Verlaufsbericht,
Andsthesieprotokoll, Verlaufsbericht der pflegerischen MaBnahmen, Entlassungsbericht, gerichtsmedizinische Befunde, Einsatz-,
Behdrdenprotokolle.

> Die zur Abwicklung des Versicherungsfalles unerl@sslichen Ermittlungsakten, Gerichtsakten, Aktenvermerke oder sonstige
behdrdlichen Akte, die auch Gesundheitsdaten enthalten.

> Die zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles beantragten, bestehenden oder beendeten Personenversicherungen bei
Sozialversicherungstrégern, 6ffentlichen Fonds zur Gesundheitsfinanzierung und privaten Versicherungsunternehmen (im Hinblick
auf Doppelversicherungen).

Bevor UNIQA Auskunft einholt, informiert sie mich Gber Grund und Umfang der konkret beabsichtigten Datenerhebung und klért mich
in klarer undverstdndlicher Form darlber auf, dass ich das Recht habe, der konkret beabsichtigten Datenerhebung zu widersprechen
sowie Uber die Folgen eines Widerspruchs. Nachdem ich diese Information erhalten habe, kann ich innerhalb von 14 Tagen
Widerspruch einlegen. Erfolgt kein Widerspruch durch meine Person, durfen von UNIQA die Daten auf Basis der bereits erteilten
Einwilligung eingeholt werden.

Mit meiner Einwilligung zur Einholung und Prifung meiner Gesundheitsdaten bei Dritten, entbinde ich auch die genannten

Befragten im Voraus von der érztlichen und sonstigen beruflichen Schweigepflicht sowie der Amtsverschwiegenheit im Umfang der
Einwilligung.

Meine Einwilligung ist freiwillig und erfolgt auf Basis der oben ausgefiihrten Datenschutzhinweise. Wenn ich nicht zustimme, muss
ich spater bei jedem einzelnen Versicherungsfall einwilligen. Wenn ich eine Erklérung spéter abgebe, kann sich die Abwicklung des
Versicherungsfalles verzégern. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung fiir die Zukunft (z.B. per E-Mail oder Brief) ohne
Angabe von Griinden widerrufen werden.

Liegt meine Einwilligung UNIQA nicht vor, weil sie (auch fur den konkreten Versicherungsfall) nicht erteilt, sie widerrufen wurde oder
ich der konkreten Datenerhebung widersprochen habe, dann bin ich selbst dafiir verantwortlich, diese Unterlagen zu besorgen und
UNIQA zu geben. Ich weiB, dass UNIQA die erforderlichen Daten braucht, um Leistungen auszuzahlen. Wenn UNIQA die erforderlichen
Daten nicht erhdilt, kann dies in bestimmten Fdllen zur Leistungsfreiheit von UNIQA flihren.

Ja, ich stimme zu Nein, ich stimme nicht zu
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Wichtiger Hinweis zur Einholung lhrer Gesundheitsdaten im Ablebensfall bei Dritten

Unabhdangig von der obigen Einwilligung zur Einholung und Priufung der Gesundheitsdaten bei Dritten, ist der Abschluss eines
Versicherungsvertrages mit UNIQA nur moglich, wenn UNIQA in jedem Fall ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommen kann.
Hierzu gehdren auch die Beurteilung der Leistungspflicht sowie die Abwicklung des Versicherungsfalles im Falle Ihres Ablebens. Dafur
ist die Entbindung der Schweigepflicht und Amtsverschwiegenheit Dritter in folgendem Umfang und unter folgenden Bedingungen
zwingend erforderlich:

Daher entbinde ich mit meiner Unterschrift fir den Fall meines Ablebens, die untersuchenden oder behandelnden

Gesundheitsdienstleister wie Arzte, Krankenanstalten sowie bekanntgegebene Sozialversicherungstréiger und sonstige

schweigepflichtige Einrichtungen sowie bei im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall tatig gewordenen Behdrden (insbesondere

Polizei) und Gerichte im Voraus von der drztlichen und sonstigen beruflichen Schweigepflicht sowie der Amtsverschwiegenheit

und bevollmdchtige UNIQA im Voraus fiir mich bei diesen Behérden und Gerichten Akteneinsicht zu nehmen, damit UNIQA die

Leistungspflicht beurteilen, meinen Versicherungsfall abwickeln und folgende Daten einholen und verarbeiten kann:

> Die mit dem konkreten Versicherungsfall in Zusammenhang stehenden Krankheiten, Gesundheitsschdden, krankheitswertige
Abnutzungserscheinungen, Gebrechen und Unfallfolgen

> Die zur Beurteilung unerlésslichen medizinischen Unterlagen, das sind: Daten zum Grund der stationdren Aufnahme oder
ambulanten Behandlung, zu allfdlligen Unfallgriinden, zur erbrachten Behandlungsleistung, tiber die Aufenthalts- oder
Behandlungsdauer sowie zur Behandlungsentlassung oder -beendigung; Anamnese der aktuellen sowie vorangegangener
Behandlungen/Aufnahmen und Statusblatt, Fieberkurve mit Infusionsplan, sdmtliche diagnostische Befunde, OP-Bericht,
drztlicher Verlaufsbericht, Andsthesieprotokoll, Verlaufsbericht der pflegerischen MaBnahmen, Entlassungsbericht,
gerichtsmedizinische Befunde, Einsatz-, Behérdenprotokolle

> Die zur Abwicklung des Versicherungsfalles unerldsslichen Ermittlungsakte, Gerichtsakte, Aktenvermerke oder sonstige
behoérdlichen Akte, die auch Gesundheitsdaten enthalten

> Die zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles beantragten, bestehenden oder beendeten Personenversicherungen bei
Sozialversicherungstrdgern, 6ffentlichen Fonds zur Gesundheitsfinanzierung und privaten Versicherungsunternehmen (im Hinblick
auf Doppelversicherungen)

2.Nach einem Versicherungsfall darf UNIQA meine Gesundheitsdaten zur Direktverrechnung mit dem
Gesundheitsdienstleister einholen

Ich als versicherte Person stimme zu, dass sich UNIQA Osterreich Versicherungen AG, Untere DonaustraBe 21, 1029 Wien (UNIQA) iiber
meine personenbezogenen Gesundheitsdaten bei Gesundheitsdienstleistern informiert und die angefallenen Kosten direkt mit dem
Gesundheitsdienstleister verrechnet:

Folgende Daten werden fiir die Deckungszusage benétigt:

> Informationen Uiber die Identitdt des Versicherungsnehmers/Hauptversicherten oder der versicherten Person(en); Daten tber das
Versicherungsverhdltnis und die Aufnahmediagnose

> Daten zum Grund der stationdren Aufnahme oder der ambulanten Behandlung sowie zu der Frage, ob der Behandlung ein Unfall
zugrunde liegt

Folgende Daten werden fiir die Abrechnung und Uberpriifung der Leistung benétigt:

> Informationen liber erbrachte Behandlungsleistungen

> Daten zum Grund einer Behandlung und deren AusmaR einschlieBlich des Operationsberichts
> Daten liber die Dauer des stationdren Aufenthaltes oder der Behandlung

> Informationen Uber die Entlassung oder das Ende der Behandlung

Meine Einwilligung ist freiwillig und erfolgt auf Basis der oben ausgefihrten Datenschutzhinweise. Wenn ich nicht zustimme, dann
bin ich selbst dafur verantwortlich, diese Unterlagen zu besorgen und UNIQA zu geben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit
Wirkung fir dieZukunft (z.B. per E-Mail oder Brief) ohne Angabe von Griinden widerrufen. Wenn ich nicht zustimme oder meine
Einwilligung widerrufe, dann kénnte UNIQA - zumindest vorerst - die Ubernahme der Behandlungskosten verweigern. Ich miisste in
der Zwischenzeit auch solche Leistungen selbst zahlen, die sonst gedeckt wdaren.

Ja, ich stimme zu Nein, ich stimme nicht zu

Mit meiner Unterschrift nehme ich die Datenschutzhinweise zur Kenntnis und bestdtige meine Entscheidungen zur Zustimmung oder
Nicht-Zustimmung der Einwilligung(en).

Ich als Hauptkarteninhaber bestdtige mit meiner Unterschrift zusdtzlich, dass ich die mitversicherte Person(en) iiber die
Datenverarbeitung volistéindig informiert habe.
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Erkldrung des Partnerkarteninhabers gegeniiber der Raiffeisen Bank International AG

> Mit den Allgemeinen Bedingungen fir die von Raiffeisen Bank International AG ausgegebene Platinum Kreditkarte erkldre ich mich
einverstanden.

> Ich verlange, dass die Platinum Kreditkarte sofort mit Erhalt und damit vor Ablauf der offenstehenden Riicktrittsfrist von 14 Tagen
verwendet werden kann.

> Ich erteile meine Zustimmung dazu, dass Sie mir separat eine PIN (falls keine PIN-Wahl erfolgte) zusenden sowie bei Ablauf der
Geltungsdauer automatisch eine neue Karte zusenden.

Rechtsgeschdftliche Erkldrungen sowie vertraglich vereinbarte oder gesetzlich vorgeschriebene Informationen der
Raiffeisen Bank International AG

Ich bin bis auf meinen jederzeitigen Widerruf gegentiber Raiffeisen Bank International AG (RBI) damit einverstanden, dass
rechtsgeschdftliche Erkldrungen und Informationen der RBI betreffend

> Anderungen der Leistungen der RBI und Entgelte des Karteninhabers (einschlieBlich Sollzinsen) gem&B Punkt XVIl b und ¢;
> Anderungen der Allgemeinen Bedingungen nach Punkt X VIl a sowie
> Informationen aufgrund gesetzlicher Informationspflichten

an meine oben angefiihrte E-Mail-Adresse zugesandt werden kénnen. Anderungen dieser E-Mail-Adresse werde ich unverziiglich

bekannt geben. Gebe ich Anderungen dieser E-Mail-Adresse nicht bekannt, gelten Erklérungen und Mitteilungen RBI als zugegangen,
wenn sie von RBI an die oben bekannt gegebene E-Mail-Adresse gesendet wurden.

Ja, ich stimme zu Nein, ich stimme nicht zu

Aktuelle Angebote und Marketinginformationen der Raiffeisen Bank International AG

Ich bin damit einverstanden, dass Sie mich Gber Fernkommunikationsmittel im Sinne des § 174 Telekommunikationsgesetzes wie
z.B. Telefon, E-Mail, SMS zu Werbezwecken kontaktieren. Dieses Einversténdnis kann jederzeit gegenlber der Raiffeisen Bank
International AG, CardService, AR 727, Postfach 50, 1011 Wien widerrufen werden. Der Widerruf hat keine Auswirkungen auf die
Erflllung der vertraglichen Verpflichtungen der Raiffeisen Bank International AG mir/uns gegenuber.

Ja, ich stimme zu Nein, ich stimme nicht zu

Bankgeheimnis und Datenschutz

Die allgemeinen Informationen der Raiffeisen Bank International AG zur Datenverarbeitung finde ich unter anderem
> auf der Homepage der Raiffeisen Bank International AG/CardService unter www.r-card-service.at/Datenschutz
> auf Wunsch auch direkt beim Kundenbetreuer meiner vermittelnden Bank.

Bonitdtsabfragen

a. Zur Ermittlung von Bonitdts- bzw. Ausfallrisiken im Rahmen der Geschdftsanbahnung bzw. der bestehenden
Geschdftsverbindung und auch nach Beendigung der Geschdftsverbindung bis zur volligen Abwicklung werden Daten von Kunden
und Haftenden (,Betroffenen”) an die Kleinkreditevidenz (,KKE") und an die an die Warnliste der 6sterreichischen Kreditinstitute
(,Warnliste"), beide gefiihrt beim Kreditschutzverband von 1870 mit Sitz in Wien (,KSV") gemeldet.

KKE und Warnliste sind zu Zwecken des Gldubigerschutzes und der Risikominimierung gefiihrte Evidenzen. Grundlage der
Einmeldungen in diese Evidenzen sowie der Erteilung von Auskiinften daraus ist das berechtigte Giberwiegende Interesse der
einmeldenden und abfragenden Unternehmungen an der rechtlich gebotenen Kreditwiirdigkeitspriifung.

In die KKE nimmt der KSV folgende Daten von Betroffenen auf, die ihm von Kreditinstituten, kreditgewdhrenden

Versicherungsunternehmen sowie Leasingunternehmen gemeldet werden:

> anl@sslich der Beantragung des Geschdaftes die Identitdtsdaten (Namen, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht) und die
Geschdftsdaten (Hohe der Verbindlichkeit, Rickflihrungsmodalitaten)

> anlésslich der Gewdhrung oder Ablehnung des Kreditkartenantrages dieser Umstand, allféllige spéter vereinbarte Anderungen
der Abwicklung wie etwa vorzeitiger Riickzahlung oder Laufzeitverldngerung ein allfdlliges vertragswidriges Kundenverhalten

> allfallige Schritte im Zusammenhang mit der Fdlligstellung bzw. Rechtsverfolgung.

Diese Daten durfen ausschlieBlich von Kreditinstituten, kreditgewdhrenden Versicherungsunternehmen und

Leasinggesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat des europdischen Wirtschaftsraums (EWR) abgefragt werden, soweit das

abfragende Unternehmen eine Rechtspflicht zur korrekten Beurteilung des Kreditrisikos, das ein Kreditwerber darstellt, trifft.
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In die Warnliste nimmt der KSV folgende Daten von Kunden auf, die ihm aufgrund eines vom Kunden gesetzten vertragswidrigen
Verhaltens gemeldet werden:

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Hohe der Verbindlichkeit, Riickfihrungsmodalitdten, Schritte des Kreditinstituts im
Zusammenhang mit der Fadlligstellung und der Rechtsverfolgung sowie den Missbrauch von Zahlungsinstrumenten.

Diese Daten werden ausschlieBlich an Kreditinstitute weitergegeben, damit diese ihre gesetzliche Sorgfaltspflicht zur konkreten
Beurteilung eines Kreditrisikos besser wahrnehmen kdnnen.

b. Anlasslich der Geschéftsanbahnung und von Limiterhéhungen sowie zur laufenden Bonitétspriifung werden Bonitdtsdaten der
Betroffenen, die von der CRIF GmbH erstellt werden, abgefragt. Im Zusammenhang mit dieser Abfrage werden die folgenden
Daten an CRIF GmbH mit Sitz in Wien, Firmenbuchnummer FN 2005709 Gibermittelt:

Identitdtsdaten (Namen, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Firmenbuchnummer).

Grundlage dieser Datenlibermittlung zwecks Abfrage der Bonitdtsdaten der Betroffenen ist das berechtigte Giberwiegende
Interesse der RBI an der rechtlich gebotenen Kreditwiirdigkeitsprifung. Die Betroffenen erkldren sich im Hinblick auf das
Bankgeheimnis ausdriicklich mit der in den vorstehenden Punkten a) und b) beschriebenen Weitergabe von Daten einverstanden,
nehmen zur Kenntnis, dass ein Widerruf dieses Einverstdndnisses mit Wirkung fiir schon erfolgte Meldungen/Abfragen nicht
moglich ist. Ungeachtet eines Widerrufs sind zuklinftige Abfragen zuldssig, soweit sie der laufenden Bonitdtspriifung zu einer
bereits vor dem Widerruf ausgestellten Kreditkarte dienen.

c. Die Betroffenen ermdchtigen ihr/ihre kontofiihrendes/en Kreditinstitut/kontoflihrenden Kreditinstitute ausdriicklich, RBI
Bankauskiinfte vor allem lber ihre Bonitdt sowie die im unten angefiihrten Institutsvermerk genannten Informationen zu erteilen.
Der Datenweitergabe kann jederzeit widersprochen werden. Der Widerspruch gilt nicht flr bereits erfolgte Datenweitergaben.

Die Betroffenen kénnen sich bei Unklarheiten an den Kundenbetreuer oder - hinsichtlich der in die Warnliste oder die
Kleinkreditevidenz gemeldeten Daten - an den Kreditschutzverband von 1870 oder - hinsichtlich der an CRIF GmbH gemeldeten
Daten - an die CRIF GmbH wenden, insbesondere auch, wenn sie ihre datenschutzrechtlichen Auskunfts-, Richtigstellungs-,
Léschungs- und Widerspruchsrechte geltend machen wollen.

Weitergabe von Daten an RBI

Die Betroffenen erkldren sich hiermit ausdriicklich damit einverstanden, dass sie betreffende Daten und Unterlagen, die ihrem/
ihren girokontoflihrenden Kreditinstitut(en) im Rahmen der gesamten Geschdaftsbeziehung mit ihnen bekannt geworden sind, an
RBI weitergegeben werden, soweit dies zur Erflllung der gesetzlichen Verpflichtungen der RBI zur Verhinderung von Geldwdésche
und Terrorismusfinanzierung notwendig oder zweckmaBig ist. Sie sind ebenso damit einverstanden, dass ihr/ihre kontofiihrende/s
Kreditinstitut(e), RBI jede Anderung der oben angefiihrten Daten und Informationen zur Kenntnis zu bringen. Der Datenweitergabe
kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf gilt nicht fiir bereits erfolgte Datenweitergaben.

Ja, ich stimme zu Nein, ich stimme nicht zu

Weitergabe von Daten zum Zwecke der Abwicklung von Versicherungsleistungen

Ich willige ein, dass Raiffeisen Bank International AG zum Zweck der Abwicklung von Versicherungsleistungen folgende Daten an die
UNIQA Osterreich Versicherungen AG, FN 63197m, Untere DonaustraBe 21, 1029 Wien (nachfolgend ,Versicherer”) Untere Donaustr. 21,
1029 Wien, Osterreich Gbermittelt: Name, Vorname, Geburtsdatum, Card ID, Kartenstatus, Ablaufdatum der Karte und Datum der
letzten mit der Platinum Kreditkarte getdatigten Transaktion. Ich kann der Dateniibermittlung jederzeit widersprechen.

Ja, ich stimme zu Nein, ich stimme nicht zu

Weitergabe von Daten zum Zwecke der Beauskunftung

Die Betroffenen erkldren sich damit einverstanden, dass im Rahmen der bestehenden Geschdéftsverbindung und auch nach
Beendigung der Geschdftsverbindung bis zur vélligen Abwicklung aufgrund eines von ihnen gesetzten vertragswidrigen Verhaltens
folgende Daten an CRIF GmbH mit Sitz in Wien, Firmenbuchnummer FN 200570g zum Zwecke der Einschétzung ihrer Bonitdt durch
CRIF GmbH und deren Beauskunftung durch CRIF GmbH gemeldet werden: Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Hohe der Verbindlichkeit, Riickfiihrungsmodalitdten, Schritte des Kreditinstitutes im Zusammenhang mit
der Fdlligstellung und Rechtsverfolgung. Dieses Einverstdndnis zur Datenweitergabe kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf
wirkt nicht fiir Datenweitergaben, die bereits vor Einlangen des Widerrufes erfolgt sind.

Ja, ich stimme zu Nein, ich stimme nicht zu
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Weitergabe von Daten an Haftende

RBI wird aufgrund ihrer diesbeziiglichen Verpflichtungen nach allgemeinem burgerlichen Recht dem Hauptkarteninhaber

als Haftenden fir alle Verbindlichkeiten aus dem Partnerkartenvertrag Auskiinfte im Zusammenhang mit dem/n
haftungsbegriindendem/n Vertrag erteilen, insbesondere uiberdie Hohe der Verbindlichkeiten, Rickfihrungsmodalitéten, Schritte des
Kreditinstituts im Zusammenhang mit der Fdlligstellung etc.

Der Partnerkarteninhaber erkl@rt sich im Hinblick auf das Bankgeheimnis ausdriicklich mit der beschriebenen Weitergabe von

Daten einverstanden und nimmt zur Kenntnis, dass ein Widerruf dieses Einverstdndnisses hinsichtlich der Weitergabe an Daten an
Personen, die bereits vor dem Widerruf die Haftung ibernommen haben, nicht mdglich ist.

Ich stimme hiermit der oben angefiihrten Datenverarbeitungen zu.

Ja, ich stimme zu Nein, ich stimme nicht zu

Unterschrift

Unterschrift des Antragstellers Unterschrift Hauptkarteninhaber

Ort und Datum:

Den unterschriebenen Kartenantrag sowie den/die unterschriebenen Informationsboégen fiir
Einleger geben Sie bitte bei lhrer kontofiihrenden Bank ab.
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Institutsvermerk der girokontofiihrenden Bank

Hauptkarteninhaber ist (bitte ankreuzen)

Ehegatte oder Lebensgefdhrte (gleiche Meldeadresse seit min. 3 Monaten) des Partnerkarteninhabers oder

Elternteil und gesetzlicher Vertreter und lebt im gemeinsamen Haushalt mit dem Partnerkarteninhaber.

Weitere Informationen des Partnerkarteninhabers

Devisenauslander Ja Nein

Limitierter Aufenthaltstitel

nicht geschéftsfdhig/Genehmigungsvorbehalt

Politisch exponierte Person gemadB § 2 Z 6-8 iVm § 11 FM-GwG:

Gehaltseingdnge der letzten 3 Monate sind am Konto vorhanden:

Wir bestdtigen hiermit die Richtigkeit der o.a. Daten zu Arbeitgeber und monatlichem Nettoeinkommen.

Die Identitdt des/r Kunden (Haupt- und Partnerkarteninhaber) wurde von uns gemdR FM-GwG festgestellt.

Ausweisart und Ausweisnummer:

Ausstellungsbehorde und Ausstellungsdatum:

Stempel und zwei Unterschriften (bankmdBige Fertigung)

Interne Vermerke

Card ID:

Picture ID:

Paket:

Sonstige Hinweise:

Volljahrigkeit

Ausweis Giiltigkeitsdatum:

Ort, Datum, Name des Sachbearbeiters, Tel.-Nr.

Name in Blockbuchstaben

Bankstelle/Geschdftsstelle:

Wunsch-PIN:

Tarif Klasse:

Marketing-
indikator:

Ort, Datum
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Informationsbogen fiir den Einleger

Grundlegende Informationen iiber den Schutz von Einlagen

Einlagen bei der Raiffeisen Bank International AG sind
geschitzt durch:

Sicherungsobergrenze:

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben
Kreditinstitut haben:

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren
anderen Personen haben:

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts:

Wdhrung der Erstattung:

Kontaktdaten:

Weitere Informationen:

Empfangsbestatigung durch den Einleger:

Unterschrift des Einlegers

Osterreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen. (1)

100 000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut (2)

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden
"aufaddiert”, und die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze
von 100 000 EUR (2)

Die Obergrenze von 100 000 EUR gilt fur jeden einzelnen
Einleger (3)

7 Arbeitstage (4)

Euro

Osterreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen, Am
Stadtpark 9, 1030 Wien, Tel 01/717070,
office@raiffeisen-einlagensicherung.at

www.raiffeisen-einlagensicherung.at

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Zusdtzliche Informationen (fiir alle oder einige der nachstehenden Punkte)

(1) Fiir die Sicherung lhrer Einlage zustdndiges Einlagensicherungssystem:

Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem gedeckt. AuBerdem ist Ihr Kreditinstitut Teil eines
institutsbezogenen Sicherungssystems, in dem sich alle Mitglieder gegenseitig unterstitzen, um eine Insolvenz zu vermeiden.
Im Falle einer Insolvenz werden |hre Einlagen bis zu 100 000 EUR vom Einlagensicherungssystem erstattet.

(2) Alilgemeine Sicherungsobergrenze:

Sollte eine Einlage nicht verfligbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so
werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschdédigt. Die betreffende Deckungssumme betrdgt maximal 100 000 EUR
pro Kreditinstitut. Das heiBt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert
werden. Hdlt ein Einleger beispielsweise 90 000 EUR auf einem Sparkonto und 20 000 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm

lediglich 100 000 EUR erstattet.

In einigen Fallen (wenn die Einlagen aus Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien
resultieren, oder gesetzlich vorgesehene soziale Zwecke erfillen und an bestimmte Lebensereignisse des Einlegers, wie etwa Heirat,
Scheidung, Pensionsantritt, Klindigung, Entlassung, Invaliditét anknlipfen oder auf der Auszahlung von Versicherungsleistungen

oder Entschddigungszahlungen fiir aus Straftaten herriihrende Kérperschdden oder falscher strafrechtlicher Verurteilung oder Tod
beruhen und der Sicherungsfall jeweils innerhalb von zwélf Monaten nach Gutschrift des Betrags oder nach dem Zeitpunkt, ab dem
diese Einlagen auf rechtlich zuldssige Weise libertragen werden kénnen, eintritt) sind Einlagen tiber 100 000 EUR hinaus auf Antrag
des Einlegers bis zu einer Hohe von 500 000 EUR gesichert. In Féllen, in denen Einlagen tber 100.000 EUR hinaus gesichert sind, bedarf
es eines gesonderten Antrags der Einleger an das Einlagensicherungssystem innerhalb von 12 Monaten.

Falls Konten in einer anderen Wahrung als Euro geflihrt werden, wird fiir die Berechnung der zu erstattenden Summe der
Devisenmittelkurs des Tages verwendet, an dem der Sicherungsfall eingetreten ist.
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(3) Sicherungsobergrenze fiir Gemeinschaftskonten:

Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100 000 EUR fiir jeden Einleger.

Einlagen auf einem Konto, liber das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietdt, einer
Vereinigung oder eines dhnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersonlichkeit verfiigen kdnnen, werden bei der Berechnung der
Obergrenze von 100 000 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt. Weitere Informationen
sind erhdltlich Gber www.raiffeisen-einlagensicherung.at

(4) Erstattung:

Das zusténdige Einlagensicherungssystem ist die Osterreichische Raiffeisen-Sicherungseinrichtung eGen., Am Stadtpark 9, 1030
Wien, Telefon 01/ 717070,

office@raiffeisen-einlagensicherung.at, www.raiffeisen-einlagensicherung.at

Es wird Ihnen lhre Einlagen (bis zu 100 000 EUR) spéatestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstatten.

Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen,
da der Giiltigkeitszeitraum fiir Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen
sind erhdltlich Gber www.raiffeisen-einlagensicherung.at

Weitere wichtige Informationen:

Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Fiir bestimmte
Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zustdndigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird
Sie auf Anfrage auch dariiber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen erstattungsfdhig sind,
wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestdtigen.

Erstattungsfdhige Einlagen bis 100 000 EUR werden nicht ausgezahlt, wenn in den letzten 24 Monaten vor Eintritt des
Sicherungsfalls keine Transaktion in Verbindung mit einer Einlage stattgefunden hat und der Wert dieser Einlage geringer ist als die
Verwaltungskosten, die der Sicherungseinrichtung bei einer Auszahlung entstehen wiirden.

Erstattungsfdhige Einlagen werden nicht ausgezahlt, soweit ihnen Verbindlichkeiten des Einlegers gegeniiber dem Mitgliedsinstitut
gegeniiberstehen, die gemdB gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmungen aufrechenbar sind und die vor oder spdtestens zum
Zeitpunkt des Eintritts des Sicherungsfalls fdllig wurden.

Card ID:
Interner Vermerk:
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Allgemeine Informationen zu physischen und digitalen Visa
und Mastercard Kreditkarten der
Raiffeisen Bank International AG

Die hierin gemachten Angaben dienen dem Zweck, den Kunden tber Umstdnde, die flr ihn im Zusammenhang mit den von der RBI
angebotenen physischen und digitalen Visa und Mastercard Kreditkarten (Haupt- und Partnerkarten), nachfolgend ,Kreditkarten”,
wesentlich sein kdnnen, im Sinne des Zahlungsdienste-Gesetzes und des Fern- und Auswdrtsgeschdfte-Gesetz (FAGG) zu informieren,
kénnen aber die erforderlichen vertraglichen Vereinbarungen nicht ersetzen. Die folgenden Informationen gelten fir die Produkte
Classic, Gold und Platinum gleichermaBen, soweit nicht im Einzelnen auf Abweichungen hingewiesen wird.

I. Die Raiffeisen Bank International AG
1. Bankdaten

Raiffeisen Bank International AG (,RBI"), Am Stadtpark 9, 1030 Wien
eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, FN 122119m
Gerichtsstand Handelsgericht Wien

Telefon Nummer: +43 1908 908 0 8080

SperrHotline fir Kreditkarten: +43 1908 908 0 8080

E-Mail: office@r-card-service.com

Homepage: https://r-card-service.at

2. Konzession

Die RBI ist ein Kreditinstitut, das aufgrund der ihr von der dsterreichischen Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien,
erteilten Konzession zu allen Bankgeschdften, einschlieBlich des Zahlungsverkehrs berechtigt ist. Im Rahmen dieser Konzession gibt die
RBI Kreditkarten aus.

Il. Kartenvertrag, Kosten und Einzelheiten der Zahlung

1. Bedingungen fiir die Kreditkarte, Entgelte

Zusammen mit diesen Allgemeinen Informationen (einschlieBlich Preis- und Leistungsubersicht) erhdlt der Kunde vor Abschluss des
Vertrags Uber die Kreditkarte den Kartenantrag, die ,Allgemeinen Bedingungen fiir die von RBI ausgegebenen physischen und digitalen
Kreditkarten (Haupt- und Partnerkarten)” (nachfolgend ,Allgemeine Bedingungen”) und die Versicherungsbedingungen, die er

mit der RBI zu vereinbaren hat. Die Allgemeinen Bedingungen und Versicherungsbedingungen sind zusammen mit dem Kartenantrag
Teil des Vertrags Uber die Kreditkarte (im Folgenden zusammen ,Kartenvertrag”) und bilden die Grundlage fiir die von der RBI im
Zusammenhang mit der Kreditkarte zu erbringenden Zahlungsdienstleistungen.

Der Kunde kann jederzeit wahrend der Vertragslaufzeit des Kartenvertrags ein weiteres Mal die kostenlose Vorlage dieser Allgemeinen
Informationen und der Bedingungen sowie der Versicherungsbedingungen verlangen. Diese neuerliche Vorlage erfolgt durch
Ubermittlung per E-Mail im pdf-Format.

Sémtliche Bestimmungen und Verweise zu den Versicherungsbedingungen gelten ausschlieBlich fir die Produkte Gold und Platinum.

2. Anderungen des Kartenvertrags

RBI wird dem Kunden Anderungen des Kartenvertrages wie nachstehend geregelt anbieten (,Anderungsangebot”). Dabei werden
die vom Anderungsangebot betroffenen Bestimmungen und die dazu vorgeschlagenen Anderungen in einer Gegeniiberstellung
(,Gegenulberstellung”) dargestellt.

Betrifft das Anderungsangebot die Allgemeinen Bedingungen, wird RBI die Gegeniiberstellung sowie die vollstéindige neue Fassung
der neuen Allgemeinen Bedingungen auch auf ihrer Internetseite veréffentlichen. Darauf wird RBI im Anderungsangebot hinweisen.
Der Karteninhaber hat die Méglichkeit, den angebotenen Anderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihrer Anwendung zu
widersprechen. Auch darauf und auf das Recht des Kunden, den Vertrag vor dem Inkrafttreten der Anderungen kostenlos fristlos zu
kiindigen, wird RBI den Karteninhaber hinweisen.

Das Anderungsangebot und die Gegeniiberstellung werden dem Kunden zugestellt. Die Zustellung erfolgt (iber Mein Portal. Uber
diese Zustellung wird der Karteninhaber gesondert per E-Mail an die zuletzt vom Karteninhaber bekannt gegebene E-Mail-Adresse
informiert. Ab Zustellung in Mein Portal kénnen das Anderungsangebot und die Gegeniiberstellung durch RBI nicht mehr abgeédindert
werden. Erfolgt die Zustellung in Mein Portal, kann der Kunde das Anderungsangebot und die Gegeniiberstellung sowohl elektronisch
speichern als auch ausdrucken. Das Anderungsangebot und die Gegeniiberstellung und auch die Information iiber die Zustellung in Mein
Portal haben dem Kunden jedenfalls spétestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anderungen
zuzugehen.
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3. Laufzeit und Kiindigung

Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Kartenvertrag zu einer digitalen Kreditkarte endet mit dem Ende

des Kartenvertrages der in der digitalen Kreditkarte abgebildeten physischen Kreditkarte. Bei Beendigung des Kartenvertrages tber

die digitale Kreditkarte bleibt hingegen der Kartenvertrag tber die physische Kreditkarte weiter aufrecht, sofern er nicht ebenfalls
gekindigt wird.

Der Kunde kann den Kartenvertrag (fur die physische und/oder digitale Kreditkarte) jederzeit zum letzten Tag des laufenden Monats
kostenlos kiindigen. Erfolgt die Klindigung durch den Kunden am letzten Geschdftstag eines Monats, so wird die Kiindigung am ersten
Geschaftstag des folgenden Monats wirksam. Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kiindigung des Kartenvertrages, anldsslich einer
von RBI vorgeschlagenen Anderung des Kartenvertrages, bleibt unberiihrt.

Die RBI muss bei einer ordentlichen Kiindigung eine Kiindigungsfrist von 2 Monaten beachten. Die Kiindigung durch RBI muss in
Papierform oder auf einem anderen vereinbarten dauerhaften Datentrdger mitgeteilt werden.

Bestehende Verpflichtungen des Kunden werden durch die Kiindigung oder vorzeitige Auflosung des Kartenvertrags nicht berihrt und
sind zu erfillen. Die Kreditkarte ist bei Wirksamwerden der Kiindigung an die RBI zu retournieren. Eine digitale Kreditkarte ist vom
Karteninhaber mit Ende des Kartenvertrages vom mobilen Endgerdt zu I6schen. RBI ist berechtigt, nicht zurlickgegebene Kreditkarten zu
sperren und/oder einzuziehen und digitale Kreditkarten zu lI6schen.

Laufende periodische Entgelte fir die Verwendung der Kreditkarte werden dem Karteninhaber bei Beendigung des Kartenvertrags
anteilig rlickerstattet. Dies gilt nicht fiir einmal anldsslich der Ausgabe der Kreditkarte anfallende Entgelte fiir die Erstellung und
Ausfolgung der Kreditkarte.

4. Entgelte und Kosten

Aus der Preis- und LeistungsUbersicht, welche den ,Allgemeinen Informationen zu Visa und Mastercard Kreditkarten der Raiffeisen Bank
International AG" angeschlossen sind, sind die Entgelte ersichtlich, die die RBI in Rechnung stellt.

Entgelte, die ein Mobiltelefonanbieter im Zusammenhang mit der Nutzung der digitalen Kreditkarte in Rechnung stellt, tragt der
Karteninhaber.

Fiir Anderungen der vereinbarten Entgelte gilt Punkt XVII b der Allgemeinen Bedingungen.

5. Fremdwdhrungstransaktionen

Erteilt der Karteninhaber einen Auftrag in ausldndischer Wahrung wird der jeweilige Betrag wie folgt in Euro umgerechnet:

bei zum Euro fixierten nationalen Wahrungseinheiten zum jeweiligen Fixkurs;

bei Wahrungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europdischen Wdahrungsunion sind, zu dem Tagesverkaufskurs der von
Visa Inc.1 Sheldon Square, London, W2 6TT, UK (bei Visa Kreditkarten) oder von der

Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577 USA (bei Mastercard Kreditkarten)

auf Basis verschiedener GroBhandelskurse fiir den internationalen Devisenmarkt (herangezogen aus unabhdéngigen internationalen
Quellen, wie z.B. Bloomberg oder Reuters) oder (vorrangig) auf Basis staatlicher festgelegte Kurse.

Die Umrechnungskurse (Referenzwechselkurse) konnen auf der Internetseite der Visa Inc.
https://www.visa.co.uk/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html bzw. Mastercard International Incorporated
https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html abgefragt werden. Die Adressen dieser Internetseiten
werden auf der Internetseite der RBI bekanntgegeben.

Fur die Umrechnung wird der Referenzwechselkurs herangezogen, der von Mastercard International Incorporated bzw. Visa Inc zum
Zeitpunkt der Autorisierung gebildet ist. Der Kurs sowie das Kursdatum und die Kurshéhe werden dem Karteninhaber in der mit ihm fir
den Zugang von Erkl@rungen vereinbarten Form bekannt gegeben.

Die RBI Gbermittelt dem Karteninhaber, unverziiglich nachdem RBI in einem Monat den ersten auf eine bestimmte andere Wdhrung
des Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR) als dem Euro lautenden Zahlungsauftrag erhalten hat, eine Mitteilung iber die gesamten
Wdhrungsumrechnungsentgelte, die sie fiir die Umrechnung des zu zahlenden Betrags in Euro verrechnet, ausgedrickt als prozentualen
Aufschlag auf die letzten verfligbaren Euro-Referenzwechselkurse der Europdischen Zentralbank.

Die Mitteilung Uber die Wahrungsumrechnungsentgelte erhdlt der Karteninhaber an eine von ihm der RBI bekanntgegebene
Mobil-Telefonnummer. Hat der Karteninhaber RBI keine Mobil-Telefonnummer bekanntgegeben, kann die Mitteilung Gber die
Wdhrungsumrechnungsentgelte nicht erfolgen. Der Karteninhaber kann auf die Mitteilung Uber die Wahrungsumrechnungsentgelte
verzichten.

6. Zinsen

Guthaben werden nicht verzinst. Verzugszinsen sind der angeschlossenen Preis- und Leistungsiibersicht zu entnehmen.
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Ill. Die Kreditkarte

Fur die Verwendung von physischen und digitalen Kreditkarten gelten die ,Allgemeinen Bedingungen fiir die von RBI
ausgegebenen physischen und digitalen Visa und Mastercard Kreditkarten (Haupt- und Partnerkarten)”, welche sdmtliche im
Zusammenhang mit der Kreditkarte angebotenen Dienstleistungen regelt.

Die digitale Kreditkarte ist ein digitales Abbild der von RBI an den Inhaber der digitalen Kreditkarte ausgegebenen physischen
Kreditkarte. Die Ausgabe der digitalen Kreditkarte setzt daher voraus, dass an den Karteninhaber eine physische Kreditkarte
ausgegeben wurde. Die Ausgabe der digitalen Kreditkarte erfolgt auf einem geeigneten mobilen Endgerdt (,mobiles Endgerdat”).

Auf dem mobilen Endgerd&t muss eine fur die Speicherung der digitalen Kreditkarte vorgesehene Applikation installiert sein, die dem
Karteninhaber von RBI (,Banken-Wallet") oder von einem anderen Anbieter aufgrund einer vom Karteninhaber mit dem Anbieter
abzuschlieBenden Vereinbarung (,Dritt-Wallet") zur Verfligung gestellt wird.

Die konkreten Funktionen der Kreditkarte sind mit RBI zu vereinbaren. Von RBI werden insbesondere folgende
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Kreditkarte angeboten:
> Bargeldbehebungen (Punkt [V 1der Allgemeinen Bedingungen): Der Karteninhaber ist berechtigt, mit der Kreditkarte unter Eingabe
des personlichen Codes (,PIN") an Geldausgabe automaten im In- und Ausland, die mit dem auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol
der Kreditkartenorganisation gekennzeichnet sind, bis zu dem mit ihm vereinbarten Limit Bargeld zu beziehen. Digitale Kreditkarten
kénnen nur an Geldausgabeautomaten mit dem auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kontaktlos-Funktion (NFC) des
Kreditkarten-Service genutzt werden.
> Bargeldlose Zahlungen am POS (Punkt IV 2.1 der Allgemeinen Bedingungen): Der Karteninhaber ist berechtigt, an Kassen, die mit dem
auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kreditkartenorganisation gekennzeichnet sind (,POS-Kassen") mit der Kreditkarte
unter Eingabe der PIN bargeldlos Lieferungen und Leistungen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen (nachfolgend
Vertragsunternehmen") im In- und Ausland zu beziehen. Im Ausland kann anstelle der PIN die Unterschrift des Karteninhabers
erforderlich sein. Digitale Kreditkarten kdnnen nur an POS-Kassen mit dem auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kontaktlos-
Funktion (NFC) des Kreditkarten-Services genutzt werden. Je, nach fur die Speicherung der digitalen Kreditkarte verwendeter Wallet
und Anforderung der POS-Kasse kann nach der Kundenauthentifizierung am mobilen Endgerdt die Eingabe des personlichen Codes
an der POS-Kasse entfallen.
> Zahlungen an POS-Kassen ohne Eingabe der PIN (Punkt 1V 2.2 der Allgemeinen Bedingungen):
> Kleinbetragszahlungen am POS: An POS-Kassen, die mit dem auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kontaktlos-
Funktion des Kreditkartenservices gekennzeichnet sind, ist der Kunde auch berechtigt, ohne Unterschriftsleistung
und/oder Eingabe der PIN, durch bloBes Hinhalten der Kreditkarte zur POS-Kasse Lieferungen und Leistungen
von Vertragsunternehmen im In- und Ausland kontaktlos und bargeldlos bis zu einem Betrag von Euro 50,00
pro Einzeltransaktion (,Kontaktlos-Einzeltransaktionslimit”) zu bezahlen (,Kleinbetragszahlungen”). Aus
Sicherheitsgriinden ist die Summe der direkt aufeinanderfolgenden Kleinbetragszahlungen auf insgesamt Euro 150,00
beschrankt.
> Zahlung von Entgelten fiir die Nutzung von Verkehrsmitteln oder Parkgebiihren: Zahlungen von Entgelten fiir die Nutzung
von Verkehrsmitteln oder Parkgebiihren an unbeaufsichtigten POS Terminals im In- und Ausland sind bis zu den mit dem
Karteninhaber vereinbarten Limiten ohne Eingabe der PIN moglich.
> Zahlungen mit der in der Dritt-Wallet gespeicherten digitalen Kreditkarte in Apps und im Internet (Punkt IV 3 der Allgemeinen
Bedingungen): Wenn der Karteninhaber seine digitale Kreditkarte in einer Dritt-Wallet gespeichert hat und die Verwendung der dort
gespeicherten digitalen Kreditkarte als Zahlungsoption angefiihrt ist, ist der Karteninhaber berechtigt, mit der digitalen Kreditkarte
in Apps und im Internet auf Websites Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen im In- und Ausland bis zu dem
vereinbarten Limit bargeldlos zu bezahlen.
> Zahlungen mit der physischen Kreditkarte im Fernabsatz (Punkt [V 4 der Allgemeinen Bedingungen):
> Einmalige und wiederkehrende Zahlungen: Der Karteninhaber ist berechtigt, innerhalb des vereinbarten Limits
mit der physischen Kreditkarte ohne deren Vorlage einmalige und wiederkehrende Lieferungen und Leistungen,
die Vertragsunternehmen im In- und Ausland im Rahmen des Fernabsatzes anbieten, bargeldlos zu bezahlen, falls
dies das jeweilige Vertragsunternehmen ermadglicht. Zahlungen mit der physischen Kreditkarte im Fernabsatz an
Vertragsunternehmen mit Sitz im Europdischen Wirtschaftsraum sind nur im Rahmen des 3D Secure Verfahrens des auf
der Kreditkarte ersichtlich gemachten Kreditkarten-Service zuldssig. Fur die Teilnahme des Karteninhabers am 3D Secure
Verfahren ist keine Registrierung des Karteninhabers erforderlich. Die Zahlung wird mittels
> CardService Secure Code (CSSC), das ist ein Passwort, das vom Karteninhaber tber Mein Portal festgelegt wird und
> 3D Secure Code (das ist ein einmal glltiger Sicherheitscode fir die jeweilige Zahlungstransaktion, den der
Karteninhaber per SMS an die zuletzt vom Karteninhaber bekannt gegebene Mobiltelefonnummer Gbermittelt
erhdlt)
authentifiziert.
Wenn das Girokonto, von dem der Rechnungsbetrag mittels SEPA-Mandat abgebucht wird (Referenzkonto gem. Punkt
VIl 2 der Allgemeinen Bedingungen), bei einer &sterreichischen Raiffeisenbank, der Oberdsterreichische Landesbank
Aktiengesellschaft (HYPO Oberdsterreich), der Salzburger Landes-Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg), oder der
Posojilnica Bank eGen gefiihrt wird und der Karteninhaber mit dieser kontofiihrenden Bank die Nutzung von Electronic
Banking und das Identifikationsverfahren Signatur-App vereinbart hat, tritt anstelle des CSSC und des 3D Secure Codes
dieses Identifikationsverfahren.
Eine Authentifizierung des Karteninhabers bei wiederkehrenden Zahlungen mit demselben Zahlungsempfdnger im
Fernabsatz erfolgt nur beim ersten Zahlungsvorgang, nicht jedoch bei den folgenden Zahlungsvorgdngen.Bietet ein
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Vertragsunternehmen mit Sitz auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums fiir Zahlungen im Fernabsatz das 3D Secure
Verfahren des auf der Kreditkarte ersichtlich gemachten Kreditkarten-Service an, so ist dieses Verfahren zu verwenden,
auch wenn das Vertragsunternehmen daneben noch andere Verfahren fiir Zahlungen unter Verwendung der physischen
Kreditkarte anbietet.
Bietet ein Vertragsunternehmen mit Sitz auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums fiir Zahlungen im Fernabsatz das
3D Secure Verfahren des auf der Kreditkarte ersichtlich gemachten Kreditkarten-Service nicht an, so diirfen Zahlungen mit
der physischen Kreditkarte auch mittels Bekanntgabe der Kartendaten erfolgen.

> Gllcksspieltransaktionen-Gewinnauszahlung: Bei der Vereinbarung von wiederkehrenden Zahlungen mit
Glucksspielunternehmen hat der Karteninhaber die Mdglichkeit, sich allfdllige Spielgewinne (z.B. aus Lotterien) auf die
Kreditkarte auszahlen zu lassen. Der Karteninhaber ist berechtigt, dem Gliicksspielunternehmen die Kartendaten zur
Verfligung zu stellen, um diese Auszahlung zu erméglichen.

> Zahlungsvorgdnge, bei denen der Betrag nicht im Voraus bekannt ist (,Blankoanweisung"): Im Fall einer
Anweisungserkldrung, bei der der genaue Betrag zum Zeitpunkt, zu dem der Karteninhaber seine Zustimmung zur
Ausflihrung des Zahlungsvorgangs erteilt, nicht bekannt ist, wird innerhalb des mit dem Karteninhaber vereinbarten
Limits der Geldbetrag blockiert, dem der Karteninhaber zugestimmt hat. RBI gibt den blockierten Geldbetrag unverziiglich
nach Eingang der Information Giber den genauen Betrag des Zahlungsvorgangs frei, spdtestens jedoch nach Eingang des
Zahlungsauftrags. Der Karteninhaber haftet bis zum blockierten Betrag fiir die Bezahlung des vom Vertragsunternehmen
bei RBI eingereichten Betrages.
Solche Blankoanweisungen fordern zum Beispiel Hotels und Leihwagenunternehmen. Bitte priifen Sie in diesem
Fall besonders genau den Vertrag mit dem Vertragsunternehmen und dessen Abrechnung.

> P2P-Zahlungen (Punkt IV 5 der Allgemeinen Bedingungen):

> Beschreibung der P2P-Funktion: Die P2P-Funktion ermd&glicht dem Karteninhaber mit Hilfe der in der Banken-Wallet
gespeicherten digitalen Kreditkarte tiber ein mobiles Endgerdt das unbare Senden vonGeldbetréigen an einen von ihm
gewdhlten Empfdnger, der Inhaber einer von der RBI oder einem anderen 6sterreichischen Kreditinstitut ausgestellten
Debitkarte oder Kreditkarte ist, und das Empfangen von Geldbetrdgen (= der Geldbetrag wird von einer dritten Person an
den Karteninhaber bezahlt).

> Authentifizierung der P2P-Zahlung: Die Authentifizierung im Rahmen des Sendens eines Geldbetrages, erfolgt durch
Eingabe der vom Karteninhaber im Zuge der Registrierung fiir die P2P-Funktion zu wahlenden P2P-PIN oder tber die am
mobilen Endgerdt eingerichteten biometrischen Mittel (z.B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-Scan).

> Nutzung der P2P-Funktion - Geld senden und empfangen: Der Karteninhaber kann mit seiner Kreditkarte mittels der
P2P-Funktion bis zu dem mit ihm fiir diese Funktion vereinbarten Limit bargeldlos Zahlungen in Euro durchfihren, wofir
im Zuge der Zahlungsanweisung die Kartennummer (PAN) der Debit- oder Kreditkarte des Empfcingers abgefragt wird.
Weiters kann der Karteninhaber mit seiner Kreditkarte Geldbetrdge bargeldlos in Euro empfangen. RBl ist verpflichtet
und unwiderruflich befugt, Geldbetrdge, die der Karteninhaber mit seiner Kreditkarte empfdngt, dem Kartenkonto
gutzuschreiben.

> Achtung: Der erfolgreiche Versand des gewlinschten Betrages von der Karte des Absenders an die Karte des Empfdngers
ist abhdngig von der Unterstlitzung der mandatierten VISA Direct und MC Moneysend Dienste auf der Seite der
Empfdngerbank.

> Der Karteninhaber weist jeweils RBI durch die Verwendung der Kreditkarte gemaB Punkt Il unwiderruflich an, den
Rechnungsbetrag an das jeweilige Vertragsunternehmen bzw. den jeweiligen Empfdnger zu zahlen. RBI nimmt diese
Anweisung bereits mit Abschluss des Kartenvertrages unter der Voraussetzung, dass sie im vereinbarten Limit der
Kreditkarte Deckung finden, an.

IV. Riicktritt vom Vertrag

1. Erkldrung des Riicktritts

Der Kunde kann im Fernabsatz vom Kartenvertrag ohne Angabe von Griinden zurlicktreten. Ein Rucktritt ist an die unterPunkt | 1
genannte Adresse oder E-Mail-Adresse zu richten. Eine Ricktrittserklérung kann dem Kreditinstitut auch Gber die Elba-Mailbox
Ubermittelt werden. Unter Punkt | 1ist auch die Telefonnummer des Kreditinstituts angegeben. Weiters kann der Rucktritt auch
mittels Ricktrittsfunktion, welches RBI auf der unter Punkt | 1 genannten Homepage zur Verfiigung stellt, erklart werden. Dieser
Rucktrittsbutton ist mit den Worten ,Vom Vertrag zurticktreten” gekennzeichnet und ermdglicht die Versendung einer Online-
Ricktrittserklérung.

Wurde der Kreditkartenvertrag durch eine 6sterreichische Raiffeisenbank, die Oberdsterreichischen Landesbank Aktiengesellschaft
(HYPO 00), die Salzburger Landes-Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg) oder die Posojilnica Bank eGen vermittelt, kann fiir den Riicktritt
auch die Rucktrittsfunktion genutzt werden, welche die konkrete Vertriebsbank auf ihrer Homepage oder ihrem Electronic Banking zur
Verflgung stellt.

Dafiir steht dem Kunden eine Frist von zwei Wochen, gerechnet ab dem Tag des Erhalts der Kreditkarte zur Verfligung. Der Riicktritt
erfolgt rechtzeitig, wenn der Kunde die Mitteilung Uber die Auslibung des Rlcktrittsrechts vor dem Ablauf dieser Frist abgesandt hat.
Hat aber der Kunde die Vertragsbedingungen und die und Informationen nach § 18a FAGG erst nach Vertragsabschluss erhalten,

so beginnt die Ricktrittsfrist mit dem Erhalt dieser Bedingungen und Informationen. Innerhalb der Ricktrittsfrist darf mit der Erfiillung
des Vertrages erst auf Verlangen des Kunden begonnen werden. Hat der Verbraucher die Vertragsbedingungen und die Informationen
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gemdB § 18a FAGG nicht erhalten, so endet die Ricktrittsfrist jedenfalls zwolf Monate und 14 Tage ab dem Tag des Erhalts der
Kreditkarte. Dies gilt nicht, wenn der Verbraucher nicht tber sein Riicktrittsrecht belehrt wurde.

Sollte vom Ruicktrittsrecht nicht binnen der oben genannten Frist Gebrauch gemacht werden, gilt der Vertrag auf unbestimmte Laufzeit
abgeschlossen.

2. Folgen des Riicktritts

RBI wird nach Zugang der Riicktrittserkldrung die Kreditkarte des Kunden sperren und die mit der Kreditkarte schon getétigten
Zahlungen und die angefallenen Entgelte abrechnen und von dem vom Kunden angegebenen Konto einziehen. Das Entgelt darf nicht
héher sein, als es dem Anteil der bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhdltnis zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten
Dienstleistungen entspricht. Das Kreditinstitut kann die Zahlung dieses Entgelts nur verlangen, wenn es die Informationspflicht Giber
das Rucktrittsrecht erfillt hat und wenn der Kunde eine Erfillung des Vertrages vor Ende der Riicktrittsfrist ausdriicklich verlangt hat.

Der Kunde ist verpflichtet, mit seiner Rlcktrittserkl@rung seine Kreditkarte an die unter Punkt | 1 genannte Adresse zurlickzusenden.
Weiters hat der Kunde nach dem Rucktritt die digitale Kreditkarte am mobilen Endgerdt zu 16schen.

Ubt der Kunde sein Riicktrittsrecht aus, so gilt der Riicktritt kostenfrei auch fiir eine Vereinbarung iiber eine Nebenleistung, die im
Zusammenhang mit dem Fernabsatzvertrag Giber Finanzdienstleistungen vom Kreditinstitut selbst oder auf Grund einer Vereinbarung
mit dem Kreditinstitut von einem Dritten erbracht wird.

V. Kommunikation mit der RBI

1. Sprache und Kommunikationsmdéglichkeiten

Beim Abschluss von Vertrdgen und im Verkehr mit ihren Kunden im Zusammenhang mit Zahlungsdienstleistungen bedient sich die RBI
der deutschen Sprache. Allgemein stehen dem Kunden die vorstehend im Punkt | 1 genannten Mdéglichkeiten der Kontaktaufnahme mit
der RBI offen.

2. Rechtsverbindliche Erkldrungen, Mitteilungen und Informationen zu den einzelnen Zahlungsvorgédngen

Rechtlich relevante Korrespondenzen zwischen der RBI und ihren Kunden werden - soweit keine andere Vereinbarung (z.B.
Einverstdndniserkldrung zur Zustellung elektronischer Post oder Zustellung tGber Mein Portal) getroffen wurde - schriftlich abgewickelt.
Fur die Autorisierung von Zahlungsauftrdgen im Rahmen des Kartenvertrags sowie flr Anzeigen und Informationen im Zusammenhang
mit Zahlungsauftrdgen wird die jeweils vereinbarte Kommunikationsart verwendet. Fir die Autorisierung von Zahlungsauftrdgen sind je
nach Verwendungsart die physische Kreditkarte und/oder die unter Punkt Ill genannten Identifikationsverfahren erforderlich.

Die Unterrichtung des Karteninhabers im Falle eines vermuteten oder tatsdchlichen Betruges oder bei Sicherheitsrisiken erfolgt ebenso
in der vereinbarten Form, sofern RBI den Karteninhaber wegen der Dringlichkeit nicht personlich oder telefonisch informiert.

Einmal im Monat erfolgt eine Abrechnung (Monatsrechnung), die dem Karteninhaber auf der Internetseite der RBI Gber Mein Portal zum
Abruf bereitgestellt wird. Der Rechnungsbetrag wird innerhalb von 3 Tagen fallig und wird vom Konto, flr das der Karteninhaber RBI

das Sepa-Mandat erteilt hat, eingezogen. Abweichend davon ist bei Platinum Kreditkarten der Rechnungsbetrag, je nach getroffener
Vereinbarung, innerhalb von 3 oder 21 Tagen fdllig.

Alle Informationen zu Bewegungen auf dem Kartenkonto und allen tber das Konto abgewickelten Zahlungsvorgdngen, einschlieBlich
der Monatsrechnung, werden dem Kunden auf der Internetseite der RBI tGiber Mein Portal zum Abruf bereitgestellt. Zugriff auf diese
Informationen erhdlt der Kunde durch Eingabe seines von ihm festgelegen Passwortes und eines einmal giiltigen Sicherheitscodes,

der auf die vom Karteninhaber zuletzt bekannt gegebene Mobil-Telefonnummer gesendet wird. Wenn das Girokonto, von dem der
Rechnungsbetrag mittels SEPA-Mandat abgebucht wird (Referenzkonto gem. Punkt VIII 2 der Allgemeinen Bedingungen), bei einer
Osterreichischen Raiffeisenbank, der Oberdsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberdsterreich), der Salzburger Landes-
Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg), oder der Posojilnica Bank eGen gefiihrt wird und der Karteninhaber mit dieser kontoftihrenden
Bank die Nutzung von Electronic Banking und das Identifikationsverfahren Signatur-App vereinbart hat, gelangt dieses zur Anwendung.

Diese Informationen beinhalten:

> eine Referenz, die die Identifizierung des betreffenden Zahlungsvorganges ermdglicht, sowie gegebenenfalls Angaben zum
Zahlungsempfdnger;

> den gegenstdndlichen Betrag in der Wahrung, in der das Kartenkonto des Kunden belastet wird oder in der Wahrung, die im
Zahlungsauftrag verwendet wird;

> gegebenenfalls der dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegte Wechselkurs und

> das Wertstellungsdatum der Belastung oder das Datum des Einganges des Zahlungsauftrages

> die gegen das Kartenkonto verrechneten Entgelte und deren Aufschliisselung sowie die zu entrichtenden Zinsen.

Der Zugriff auf Mein Portal steht dem Karteninhaber nach Beendigung des Kartenvertrages noch fiir weitere 10 Jahre unentgeltlich
zur Verfligung. Der Karteninhaber hat Giber den Zugriff auf Mein Portal somit auch nach Beendigung des Kartenvertrages noch Zugang
zu den wahrend der Vertragslaufzeit zugestellten/bereitgestellten Informationen und Erklarungen der RBI (insbesondere Umsatze,
Monatsrechnungen, sowie auch Vertragsdokumente und Kommunikation mit RBI) zum Abruf und Download. Weiters kann Mein

Portal auch nach Beendigung des Kartenvertrages von RBI fiir die Zustellung oder Bereitstellung von Informationen und Abgabe von
Erkldrungen verwendet werden.

Fassung 2026_V2 Seite 18 von 41



VI. Erteilung und Durchfiihrung von Zahlungsauftrégen, betragliche Beschrdankungen/Limite
fur die Verwendung der Kreditkarte

1. Erteilung und Durchfiihrung von Zahlungsauftrégen

Ein Zahlungsauftrag gilt nur dann fiir RBI als autorisiert, wenn der Karteninhaber dem jeweiligen Zahlungsvorgang in der mit ihm fir

diesen Zweck vereinbarten Form und unter Verwendung der Kreditkarte zugestimmt hat (siehe Punkt Ill). Gerichtliche oder behordliche

Auftrage kénnen diese Zustimmung ersetzen.

Die mittels der Kreditkarte veranlassten bargeldlosen Zahlungen werden vom Zahlungsempfénger ausgelost. Der Zahlungsauftrag

kann nicht mehr widerrufen werden, nachdem der Karteninhaber seine Zustimmung zur Ausflihrung des Zahlungsvorganges an den

Zahlungsempfdnger Gbermittelt hat.

RBI kann die Ausfliihrung eines autorisierten Zahlungsauftrages nur ablehnen, wenn dieser

> nicht alle im Kreditkartenvertrag festgelegten Voraussetzungen erfiillt;

> die Ausfliihrung gegen unionsrechtliche oder innerstaatliche Regelungen oder gegen eine richterliche oder behérdliche Anordnung
verstoBen wiirde; oder

> ein begriindeter Verdacht besteht, dass die Ausfiihrung eine strafbare Handlung darstellen wiirde.

2. Eingangszeitpunkt von Zahlungsauftrdgen und Durchfiihrung

Ein Zahlungsauftrag gilt an dem Geschdftstag eingegangen, an dem RBI vom jeweiligen Vertragsunternehmen belastet wird.

Bei einem Zahlungsauftrag in Euro oder einer anderen Wahrung des EWR stellt RBI sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt der Betrag,
der Gegenstand des Zahlungsvorganges ist, spdtestens am Ende des folgenden Geschdftstages dem Konto des Zahlungsdienstleisters
des Zahlungsempfdngers gutgeschrieben wird.

3. Betragliche Beschrédnkungen/Limite fiir die Verwendung der Kreditkarte

Betragliche Beschrdnkungen/Limite fiir die Verwendung der Kreditkarte finden sich in Punkt V der Allgemeinen Bedingungen fiir die
Kreditkarte.

VIl. Sorgfaltspflichten

Der Karteninhaber hat bei der Nutzung der Kreditkarte die Bedingungen fiir dessen Ausgabe und Nutzung einzuhalten. Eine Weitergabe
der Kreditkarte an Dritte sowie eine Weitergabe des mobilen Endgerdtes ohne vorherige Deaktivierung der darauf gespeicherten
digitalen Kreditkarte(n) sind unzul@ssig.

Warnhinweis: Wenn die am mobilen Endgerdt in der Banken-Wallet gespeicherte digitale Kreditkarte nicht deaktiviert wird, sind
Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persénlichen Codes weiterhin moglich (siehe Punkt [V 2.2 der Allgemeinen Bedingungen).

Der personliche Code (PIN), die Wallet-PIN bzw. der Zugangscode fir Dritt-Wallets gemaB Punkt Il 2 der Allgemeinen Bedingungen,

der 3D Secure Code, der CSSC und der Signatur Code der Signatur-App, das Passwort flr den Zugang zu Mein Portal sowie die dem
Karteninhaber zugesendeten Einmalpassworter flr die Registrierung und den Zugriff auf Mein Portal sowie fiir die Aktivierung der
digitalen Kreditkarte sind geheim zu halten und dirfen niemandem, insbesondere auch nicht Mitarbeitern der RBI oder anderen
Karteninhabern bekannt gegeben werden und diirfen nicht am mobilen Endgerdt abgespeichert werden. Bei ihrer Verwendung sind alle
zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, dass diese nicht von Dritten ausgespdht werden.

Wenn der Karteninhaber in Kenntnis davon ist, dass ein unbefugter Dritter die Mdglichkeit zum Missbrauch eines
Identifikationsmerkmales erlangt haben kénnte, hat er unverziiglich die Sperre der Karte zu veranlassen.

Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prifen.

RBI versendet keine E-Mails, in denen Kunden aufgefordert werden, vertrauliche Zugangsdaten- oder Transaktionsdaten
preiszugeben. Dazu zdhlen insbesondere PIN, der 3D Secure Code, CSSC und Signatur Code (Signatur App). Bei dieser Art von E-Mail
handelt es sich immer um

Betrugsversuche.
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VIIl. Haftung und Erstattungspflicht im Zusammenhang mit Zahlungsauftrédgen

1. Vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgdnge

a) Berichtigung der Kontobelastung

RBI wird dem Kunden den Betrag eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs unverziiglich, auf jeden Fall aber spdtestens bis zum Ende
des folgenden Geschdftstags erstatten, nachdem sie von dem Zahlungsvorgang Kenntnis erhalten hat oder dieser ihr angezeigt wurde.
Die Erstattung erfolgt dadurch, dass das belastete Kartenkonto wieder auf den Stand gebracht wird, auf dem es sich ohne den nicht
autorisierten Zahlungsvorgang befunden hdtte, wobei der Betrag spétestens zum Tag der Kontobelastung wertzustellen ist. Hat RBI der
Finanzmarktaufsicht berechtigte Griinde fiir den Verdacht, dass ein betrligerisches Verhalten vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat RBI ihre
Erstattungsverpflichtung unverziiglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht

nicht bestatigt.

Der Kunde hat zur Erwirkung dieser Berichtigung RBI unverziiglich zu unterrichten, sobald er einen von ihm nicht autorisierten
Zahlungsvorgang festgestellt hat. Das Recht des Kunden auf Berichtigung endet spdtestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung.
Unabhdngig von diesem Berichtigungsanspruch sind im Einzelfall auch aufgrund anderer Rechtsgrundlagen basierende Anspriiche
gegen RBI maoglich.

b) Haftung des Kunden

Beruhen vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgédnge auf der missbrduchlichen Verwendung der Kreditkarte, so ist der Kunde RBI

zum Ersatz des gesamten ihr daraus entstandenen Schadens verpflichtet, wenn der Kunde den Eintritt des Schadens

i.  inbetrigerischer Absicht ermdglicht oder

i.  durch vorsdtzliche oder grob fahrldssige Verletzung der ihn im Zusammenhang mit der sorgfdltigen Verwahrung von

Zahlungsinstrumenten treffenden Pflichten herbeigeflihrt hat.

Hat der Kunde diese Pflichten nur leicht fahrl&ssig verletzt (ist ihm also eine Sorgfaltswidrigkeit unterlaufen, die auch bei einem

durchschnittlich sorgfaltigen Menschen nicht immer auszuschlieBen ist), so ist die Haftung des Kunden flr den Schaden auf den Betrag

von 50 Euro beschrankt.

AuBerdem entfdllt bei leichter Fahrldssigkeit des Kunden die Haftung des Kunden zur Génze,

> wenn der Verlust, der Diebstahl oder die missbréuchliche Verwendung des Zahlungsinstruments fir den Kunden vor einer Zahlung
nicht bemerkbar war oder

> der Verlust durch Handlungen oder Unterlassungen eines Angestellten, eines Agenten oder einer Zweigniederlassung der RBI oder
einer Stelle, an die RBI Tatigkeiten ausgelagert hat, verursacht wurde.

Bei Fahrldssigkeit des Kunden sind bei einer allfdlligen Schadensteilung insbesondere die Art der personalisierten Sicherheitsmerkmale

sowie die besonderen Umstdnde, unter denen der Verlust, der Diebstahl oder die missbrduchliche Verwendung des

Zahlungsinstrumentes stattgefunden hat, zu bertcksichtigen.

Die Haftung des Kunden entfdillt (ausgenommen den in (i) angesprochenen Fall) fiir Zahlungsvorgdnge, die nach seinem Auftrag an RB,

die Karte zu sperren, mittels des betreffenden Zahlungsinstruments veranlasst werden.

Verlangt RBI fiir Zahlungsauftrdge keine starke Kundenauthentifizierung, so haftet der Kunde der RBI fiir einen Schaden nur bei
betrligerischer Absicht des Kunden.

2. Erstattung eines Zahlungsvorganges, bei dem der Betrag im Voraus nicht bekannt war (,,Blankoanweisung®)

Erfolgt eine Zahlungsanweisung durch den Karteninhaber ohne konkreten Rechnungsbetrag, haftet der Karteninhaber fir die Bezahlung
des vom Vertragsunternehmen bei RBI eingereichten Betrages. Der Karteninhaber hat allerdings einen Anspruch auf Erstattung, wenn
der eingereichte Betrag den Betrag tbersteigt, den der Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, diesem
Kartenvertrag und den Umstdnden des Einzelfalles verniinftigerweise héatte erwarten kénnen. Der Karteninhaber ist auf Verlangen

der RBI zum Nachweis dieser Umstdnde verpflichtet. Der Anspruch auf Erstattung ist innerhalb von 8 Wochen nach Belastung des
Kartenkontos geltend zu machen. Die Erstattung erfolgt durch Gutschrift auf

dem Kartenkonto.

Der Karteninhaber hat keinen Anspruch auf Erstattung, wenn ihm die Informationen tiber den anstehenden Zahlungsvorgang
mindestens 4 Wochen vor dem Fdlligkeitstermin von RBI oder vom Vertragsunternehmen mitgeteilt oder zugdnglich gemacht wurden.
Dies erfolgt seitens RBI durch Andruck auf der Monatsrechnung.
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IX. Sperre der Kreditkarte

1. Sperre durch die RBI

Die RBI kann eine Kreditkarte sperren, wenn
i.  objektive Grinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte dies rechtfertigen oder
ii. derVerdacht einer nicht autorisierten oder betriigerischen Verwendung der Kreditkarte besteht oder
iii. der Karteninhaber seine Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Kreditkarte oder der Partnerkarte nicht
nachgekommen ist und
> entweder die Erflllung dieser Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer Verschlechterung oder Gefdhrdung der
Vermogenslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefahrdet ist oder
> beim Kunden die Zahlungsunfdhigkeit eingetreten ist oder diese unmittelbar droht.

Eine von RBI veranlasste Sperre der Kreditkarte wird von RBI aufgehoben, sobald die Griinde fiir die Sperre nicht mehr vorliegen.

Die RBI wird den Kunden - soweit eine Bekanntgabe der Sperre oder der Griinde fiir die Sperre nicht eine gerichtlich oder
verwaltungsbehdrdliche Anordnung verletzen bzw. 6sterreichischen oder gemeinschaftsrechtlichen Rechtsnormen oder
objektiven Sicherheitserwagungen zuwiderlaufen wirden - von einer solchen Sperre und deren Griinde moglichst vor, spdtestens
jedoch unverzliglich nach der Sperre davon unterrichten. Diese Unterrichtung kann jedoch unterbleiben, wenn sie objektiven
Sicherheitserwdgungen zuwiderlaufen oder eine gerichtliche oder behdrdliche Anordnung verletzen wiirde.

2. Sperre durch den Kunden

Den Verlust, Diebstahl, die missbrduchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung der Kreditkarte hat der Kunde
unverziiglich, sobald er davon Kenntnis erlangt, der RBI anzuzeigen. Das kann jederzeit telefonisch bei der dafiir eingerichteten
SperrHotline erfolgen, deren Nummer dem Punkt 1.1 zu entnehmen ist. Anzugeben sind dabei die Nummer der zu sperrenden Kreditkarte
sowie Name und Geburtsdatum des Karteninhabers.

EINE SPERRE DER DIGITALEN KREDITKARTE HAT KEINE AUSWIRKUNG AUF DIE PHYSISCHE KREDITKARTE.
IN DIESEM FALL HAT DIE SPERRE DER PHYSISCHEN KREDITKARTE GESONDERT ZU ERFOLGEN.

EINE SPERRE DER PHYSISCHEN KREDITKARTE BEWIRKT AUCH DIE SPERRE DER DIGITALEN KREDITKARTE.

3. Kontaktlose Zahlungen

Die Sperre wirkt nicht fiir Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persénlichen Codes (,,kontaktlose Zahlungen”).
Kontaktlose Zahlungen sind auch nach der Sperre bis zum Betrag von insgesamt maximal Euro 150,00 weiterhin méglich.
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X. Beschwerden, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Einlagensicherung

1. Beschwerden an RBI

Die RBI ist stets bemiht, die Kunden hinsichtlich ihrer Anliegen, ihrer Wiinsche und Bediirfnisse in allen Belangen des Bankgeschdaftes
bestmdglich zu betreuen. Sollte der Kunde dennoch Grund fir eine Beschwerde haben, wird die RBI dieser Beschwerde umgehend
nachgehen. Zu diesem Zweck sollten die Kunden sich entweder direkt an ihren Kundenbetreuer oder - wenn auf diesem Weg keine
zufriedenstellende Erledigung erreicht werden kann - an die Geschdftsleitung der Bank wenden. Dies kann persénlich, telefonisch oder
schriftlich (per E-Mail, Brief) erfolgen. Detaillierte Informationen zum Beschwerdeverfahren der RBI finden sich auf der Homepage der
RBI.

2. Schlichtungsstelle, Finanzmarktaufsicht

Der Kunde kann sich mit seiner Beschwerde auch an die Gemeinsame Schlichtungsstelle der ésterreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner
HauptstraBe 63,1045 Wien, einer unabhdéngigen Einrichtung zur auBergerichtlichen Bereinigung von Streitfdllen, wenden. Weitere
Informationen uber die Schlichtungsstelle und tber die Bedingungen ihre Anrufung sind unter www.bankenschlichtung.at abrufbar. Die
Teilnahme am Schlichtungsverfahren ist fur RBI freiwillig. RBI wird im Einzelfall Gber die Teilnahme entscheiden.

Er kann damit aber auch die Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien befassen oder seine Rechte gerichtlich geltend
machen.

3. Gerichtsstand, anwendbares Recht

Fur die Entscheidung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Zahlungsdienstleistungen sind die ordentlichen Gerichte zustandig. Der
allgemeine Gerichtsstand der RBI liegt bei den flr den dritten Wiener Gemeindebezirk zustdndigen Gerichten.

Der fir Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Verbraucher bei Vertragsabschluss mit RBI gegebene allgemeine Gerichtsstand

in Osterreich bleibt auch dann erhalten, wenn der Verbraucher nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt und
Osterreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land vollstreckbar sind.

Samtlichen vorvertraglichen Beziehungen wird 6sterreichisches Recht zugrunde gelegt. Dem abzuschlieBenden Vertrag wird

ebenfalls dsterreichisches Recht zugrunde gelegt. Diesem gehen aber fiir den Verbraucher giinstigere Bestimmungen des am Ort
seines gewohnlichen Aufenthalts geltenden Rechts vor, wenn die RBI ihre geschdftliche Tatigkeit, in deren Bereich der Abschluss des
Kartenvertrags fallt, dorthin ausgerichtet hat.

4. Einlagensicherung

Einlagen bei RBI sind geschitzt durch die Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., WipplingerstraBe 34/4/DG 4, 1010 Wien. Die
Sicherungsobergrenze betrégt Euro 100.000,00 pro Einleger und Kreditinstitut. Néhere Informationen finden sich im ,Informationsbogen
fur Einleger”.

Ubersicht Preis- und Leistungsiibersicht fiir die Kreditkarte (Stand Janner 2026)

Folgende Preis- und Leistungsiibersicht wird vereinbart Classic Gold Platinum
Jahresgebiihr Hauptkarte (*) (**) 2225 € 7314 € 12719 €

(*) ab 01.01.2026 fiir Neukunden

(**) ab 01.04.2026 fir Bestandskunden bei Wirksamwerden der angebotenen Ver-
einbarung zur Anpassung der Jahresgebihr an die Entwicklung des VPI 2000. Bis zu
diesem Zeitpunkt gilt noch die Jahresgebuihr Hauptkarte fur Classic: Euro 21,40 fur
Gold: Euro 70,33 fir Platinum: Euro 122,31

Jahresgeblihr Partnerkarte (*) (**) 2225€ 36,56 € 63,59 €
(*) ab 01.01.2026 fiir Neukunden

(**) ab 01.04.2026 fir Bestandskunden bei Wirksamwerden der angebotenen Ver-

einbarung zur Anpassung der Jahresgebihr an die Entwicklung des VPI 2000. Bis zu

diesem Zeitpunkt gilt noch die Jahresgebuhr Partnerkarte fur Classic: Euro 21,40 flr

Gold: Euro 35,16 fur Platinum: Euro 61,15

Entgelt Kartenaktivierung einmalig 20 € 20 € 20 €

Kartenzustellung kostenlos kostenlos kostenlos
Kartenerneuerung bei Laufzeitende kostenlos kostenlos kostenlos
SMS-Mitteilung bei online abrufbarer Monatsrechnung kostenlos kostenlos kostenlos

(keine SMS-Mitteilung bei zusatzlicher Zustellung der Monatsrechnung per E-Mail)
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Folgende Preis- und Leistungsiibersicht wird vereinbart

SMS Sicherheits-Paket

beinhaltet SMS, wenn:

> eine Kreditkartentransaktion abgelehnt wird

> das Kartenlimit zu mehr als 70 % ausgeschopftist

> wenn eine Einzel-Transaktion mehr als 70,00 € betragt

Einmaliger Motivwechsel pro Kartenlaufzeit
Entgelt pro Motivwechsel bei mehr als 1 Motivwechsel pro Kartenlaufzeit:

Entgelt Saldoabfrage am Geldausgabeautomaten
Entgelt PIN-Anderung am Geldausgabeautomaten
Entgelt fir die Bearbeitung einer Kreditkartentransaktion in Nicht-Euro-Wdhrung

Entgelt bei Bargeldbehebung
(bei Bargeldbehebung in Nicht-Euro-Wdahrung fdllt zuséatzlich das Entgelt fur die Be-
arbeitung einer Kreditkartentransaktion in Nicht-Euro-Wdahrung an)

Entgelt fur P2P-Zahlungen

Zahlungsziel ab Rechnungsdatum

Verzugszinsen p.a.
Habenzinsen p.a.

Kostenersatz fiir Monatsrechnung:

Die Monatsrechnung wird kostenlos in der im Kreditkartenvertrag vereinbarten Weise
zur Verfiigung gestellt. Fiir eine hdufigere Bereitstellung oder Ubermittlung auf an-
dere Art wird folgender Ersatz fuir Aufwdande der Bank pro Abrechnung in Rechnung
gestellt:

Limite:

Limit gemaB Punkt V der Allgemeinen Bedingungen (umfasst sémtliche in Punkt IV der
Allgemeinen Bedingungen angefihrten Verwendungen der Kreditkarte einschlieBlich
Blankoanweisungen)

Barbehebungslimit taglich
Barbehebungslimit wochentlich
P2P-Limit taglich

P2P-Limit wochentlich

Kontaktlos-Einzeltransaktionslimit ohne PIN bis zu

Classic

0,70 €

kostenlos

10€

0,70 €
10€
135%

035€+
3%

kostenlos

3 Tage

4,00 %
0,00 %

0,90 €

2500 €

400 €
1.000 €
400 €
1.000 €

50 €

Gold

kostenlos

kostenlos

10€

0,70 €
10 €
135%

035€+
3%

kostenlos

3 Tage

4,00 %
0,00 %

0,90 €

4.000 €

400 €
1.000 €
400 €
1.000 €

50 €

Platinum

kostenlos

keine
Picturecard

keine
Picturecard

kostenlos
kostenlos
1,35 %

0,35€+
3%
kostenlos

wahweise
3 oder 21 Tage

4,00 %
0,00 %

0,90 €

10.000 €

400 €
1.000 €
400 €
1.000 €

50 €

Fiir Anderungen der Preise und Leistungen gelten die Punkte XVIl b und ¢ der Allgemeinen Bedingungen. Fiir Anderungen der Limite durch RBI gelten die Punkte XVI 2 und XVIl a

der Allgemeinen Bedingungen.

Bitte beachten Sie:

Das Preisblatt beruht auf dem fir den Monat November 2025 von der Statistik Austria veroffentlichten Indexwert des

Verbraucherpreisindex 2000 (VPI). Der Indexwert November 2025 ist daher der Ausgangswert fiir die erste Anpassung der Entgelte an

die Entwicklungen des VPI nach XVIL b der Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Das Kreditinstitut wird eine Anpassung dieser Entgelte an die Entwicklungen des Verbraucherpreisindex nach XVII b der Allgemeinen

Geschdaftsbedingungen Neukunden mit Wirkung zum 01.04.2027 anbieten.
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Allgemeine Bedingungen fir die von der

Raiffeisen Bank International AG ausgegebenen

Visa und Mastercard Kreditkarten (Haupt- und Partnerkarten)
nachfolgend ,Kreditkarten”

I. Anwendungsbereich

Diese Allgemeinen Bedingungen gelten fiir die Verwendung von physischen und digitalen Kreditkarten, die die Raiffeisen Bank
International AG (im Folgenden ,RBI") fir die Benutzung an Geldausgabeautomaten und bei bargeldlosen Zahlungen im Rahmen des
mit RBI jeweils mit den Inhabern (im Folgenden ,Karteninhaber") vereinbarten und durch ein Symbol der Kreditkartenorganisation (Visa
oder MasterCard) auf der Kreditkarte ersichtlich gemachten Kreditkarten-Services und der Kontaktlosfunktion dieses Kreditkarten-
Services sowie der P2P-Funktion (Punkt IV) ausgegeben hat.

Die konkreten Funktionen der Kreditkarte sind zwischen dem Karteninhaber und RBI zu vereinbaren. RBI ist nicht verpflichtet, andere als
die von ihr mit dem Karteninhaber vereinbarten Funktionen der Kreditkarte zu ermdglichen.

Die folgenden Bestimmungen gelten fir die Produkte Classic, Gold und Platinum gleichermaBen, soweit nicht im Einzelnen auf
Abweichungen hingewiesen wird.

Sollten Teile dieser Allgemeinen Bedingungen nur fiir die physische Kreditkarte oder nur fiir die digitale Kreditkarte gelten,
wird darauf besonders hingewiesen.

Diese Allgemeinen Bedingungen regeln zusammen mit dem Kartenantrag sowie den Versicherungsbedingungen die Vertragsbeziehung
der RBI zu den Karteninhabern der von der RBI ausgegebenen Visa und Mastercard Kreditkarten (Haupt- und Partnerkarten)

(im Folgenden zusammen ,Kartenvertrag”).

Sdmtliche Bestimmungen und Verweise zu den Versicherungsbedingungen gelten ausschlieBlich fiir die Produkte Gold und Platinum.

Il. Ausgabe der Kreditkarte
1. Ausgabe der physischen Kreditkarte

Der Karteninhaber erhdlt von RBI die physische Kreditkarte an seine zuletzt von ihm bekanntgegebene Adresse zugesandt. Der
Karteninhaber ist verpflichtet, die physische Kreditkarte sofort nach Erhalt an der dafiir vorgesehenen Stelle zu unterfertigen, wenn
auf der Kartenruckseite noch ein entsprechender Unterschriftsstreifen dafir vorgesehen ist. Die physischen Kreditkarten

bleiben Eigentum der RBI.

Der Karteninhaber erhdlt von der RBI die Kreditkarte bei erstmaliger Zusendung per eingeschriebenem Brief und in einer getrennten
Zusendung eine PIN. Jede weitere Zusendung erfolgt per nicht eingeschriebener Briefsendung.

Hat der Karteninhaber von der Mdglichkeit Gebrauch gemacht, den von ihm unterschriebenen Kartenantrag bei seiner Bank zur
Identifizierung und Weiterleitung an RBI abzugeben, erfolgt jede Zusendung per nicht eingeschriebenem Brief.’

2. Ausgabe der digitalen Kreditkarte
2.1 Endgerdt und Wallet

Die digitale Kreditkarte ist ein digitales Abbild der von RBI an den Inhaber der digitalen Kreditkarte ausgegebenen physischen
Kreditkarte. Die Ausgabe der digitalen Kreditkarte setzt daher voraus, dass an den Karteninhaber eine physische Kreditkarte
ausgegeben wurde. Die Ausgabe der digitalen Kreditkarte erfolgt auf einem geeigneten mobilen Endgerdt (,mobiles Endgerdt”).
Auf dem mobilen Endgerét muss eine fur die Speicherung der digitalen Kreditkarte vorgesehene Applikation installiert sein, die dem
Karteninhaber

> von RBI zu den in Punkt Il 2.2 enthaltenen Bedingungen (,Banken-Wallet") oder
> von einem anderen Anbieter aufgrund einer vom Karteninhaber mit dem Anbieter abzuschlieBenden Vereinbarung (,Dritt-Wallet")

zur Verfligung gestellt wird.

Sémtliche Anliegen im Zusammenhang mit dem mobilen Endgerdt hat der Karteninhaber an den Mobilfunkbetreiber oder den Hersteller
des mobilen Endgerdts, mit dem er ein Vertragsverhdltnis eingegangen ist, zu richten. Entgelte, die der Mobilfunkbetreiber oder ein
Anbieter einer Dritt-Wallet im Zusammenhang mit der Nutzung der digitalen Kreditkarte in Rechnung stellt, tréigt der Karteninhaber. Auf
einem mobilen Endgerdt kann nur eine digitale Kreditkarte zu ein und derselben physischen Kreditkarte gespeichert werden.
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2.2 Banken-Wallet

RBI stellt dem Karteninhaber tber App Stores Software fiir mobile Endgerdéte mit dafiir geeigneten Betriebssystemen zur Verfliigung, die
es dem Karteninhaber, ermdglicht,
a.seine digitale Kreditkarte, andere geeignete mobile Zahlkarten und andere geeignete Zahlungsdienste auf dem mobilen Endgerdt zu
aktivieren, anzuzeigen und zu nutzen;
b.die P2P-Funktion zu nutzen (Punkt 1V 5);
c. geeignete Mehrwertservices rund um das mobile Bezahlen zu nutzen und
d.im in der Banken-Wallet integrierten Kundenkartenbereich
> geeignete Kundenkarten digital zu speichern und wiederzugeben, sowie
> geeignete Kundenbindungsprogramme, zu denen er sich registriert hat, zu verwalten, und
> sich flr vorgeschlagene geeignete Kundenbindungsprogramme zu registrieren.

Ab dem Zeitpunkt, zu dem die RBI dem Karteninhaber durch gesonderte Nachricht entsprechend bekannt gibt, kann der Karteninhaber
in der Banken-Wallet

a.wenn Vertragsunternehmen infolge Zahlungen des Karteninhabers im Rahmen des Fernabsatzes (Punkt IV 4.2) ein digitales Abbild
der Kreditkarte (Token) in ihren Systemen hinter legt haben, den Token - soweit er fiir die RBI erkennbar ist — verwalten (einschlieBlich
Loéschung bzw. Sperre des Tokens)

b.die Daten seiner physischen Kreditkarte [Card ID, Ablaufdatum, Kartenprifnummer (eine dreistellige Kartenprifnummer, die sich auf
der Ruckseite der Kreditkarte befindet; auch CVC bzw. Card Verification Code genannt)] sowie den persénlichen Code der physischen
Kreditkarte abfragen.

Fur die Installation und Nutzung der Banken-Wallet fallen gegenuber RBI keine Entgelte an. Im Zusammenhang mit der Nutzung kénnen
Kosten des Datentransfers des Netzbetreibers anfallen, die vom Karteninhaber selbst zu tragen sind.

Bei der Installation der Banken-Wallet auf dem mobilen Endgerdt legt der Karteninhaber unter Verwendung des vereinbarten
Identifikationsverfahrens eine ,Wallet-PIN" fest, die in der Folge fur den Zugriff auf Funktionen der Banken-Wallet verwendet wird. Eine
Anderung der Wallet-PIN ist mittels Bestdtigung durch Eingabe der bestehenden Wallet-PIN méglich. Nach 5-facher Falscheingabe der
Wallet-PIN wird der Zugriff auf die Banken-Wallet automatisch gesperrt.

Dem Karteninhaber wird das einfache, nicht-ausschlieBliche und nicht ibertragbare Recht eingerGumt, die Banken-Wallet samt
allfalliger Updates und anderer Bestandteile auf Dauer der Nutzungsvereinbarung fiir eigene, private Zwecke zu nutzen.

Zum Zweck der Wartung der fir die Banken-Wallet erforderlichen technischen Einrichtungen

kénnen vorlibergehende Einschrdnkungen der Nutzung der Banken-Wallet erforderlich sein.

RBI trifft keine Haftung, wenn dem Karteninhaber im Zusammenhang mit der Banken-Wallet Schaden durch einen unabhdéngigen
Dritten oder sonst durch ein unabwendbares Ereignis verursacht wurde, das weder auf einen Fehler in der Beschaffenheit noch auf
einem Versagen der Mittel der automationsunterstiitzten Datenverarbeitung des Kreditinstitutes beruht.

Die Nutzung der Banken-Wallet flir kommerzielle oder gewerbliche Zwecke ist untersagt. Der Karteninhaber darf die Banken-Wallet
nicht verdndern, kopieren, dekompilieren, neu zusammensetzen, verdffentlichen, vervielfdltigen, nachbauen oder Derivatprodukte
daraus erstellen. Der Karteninhaber hat vor dem Hochladen von Daten in die Banken-Wallet sicherzustellen, dass ihm an den Daten die
entsprechenden Nutzungsrechte zustehen und die Veréffentlichung rechtmaBig ist.

Die Nutzung der in der Banken-Wallet gespeicherten mobilen Zahlkarten, anderen Zahlungsdienste, Kundenbindungsprogramme und
Mehrwertservices erfolgt auf Grundlage der dazu zwischen dem Karteninhaber einerseits und dem Anbieter dieser Dienste andererseits
abzuschlieBenden Vertrdge. Die RBI wird — soweit sie nicht selbst Anbieter dieser Dienste ist - nicht Partei dieser Vertrdge und hat
auch keine Mdglichkeit, auf Inhalte Dritter, zu denen allenfalls iber die Banken-Wallet Zugang gewdhrt wird, Einfluss zu nehmen. RBI
Ubernimmt keine Gewdhrleistung oder Haftung fiir die Inhalte von Dritten (z.B. andere kartenausstellende Kreditinstitute, Anbieter
von Kundenbindungsprogrammen, Anbieter von Mehrwertservices), zu denen Uber die Banken-Wallet Zugang gewdhrt wird. Sollte RBI
Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten der Banken-Wallet erlangen, wird es diese Inhalte I6schen bzw. den Zugang zu diesen Inhalten
unverziiglich entfernen lassen.

Der Zugriff auf die in der Banken-Wallet gespeicherten Inhalte Dritter héingt von der Erflllung der vom Karteninhaber mit den Dritten
vereinbarten Voraussetzungen ab. Dies gilt insbesondere fiir die Identifizierung des Karteninhabers durch die mit dem Dritten
vereinbarten Merkmale (z.B. PIN und TAN).

Das Nutzungsrecht beginnt mit dem Download der Banken-Wallet aus dem App Store und wird auf unbestimmte Zeit eingeréumt. Der
Karteninhaber kann das Nutzungsrecht jederzeit ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist und auch durch Léschung der Banken-Wallet
vom mobilen Endgerdt kiindigen. RBI hat - wenn kein wichtiger Kiindigungsgrund vorliegt - bei der Kiindigung eine Kiindigungsfrist von
zwei Monaten einzuhalten.

Die Loschung der Banken-Wallet vom mobilen Endgerdt des Karteninhabers sowie auch die Kiindigung der
Nutzungsvereinbarung zur Banken-Wallet fiihren dazu, dass die in der Banken-Wallet gespeicherte digitale Kreditkarte

und sonstige Leistungen der RBI oder Dritter liber die Banken-Wallet (wie insbesondere mobile Zahlkarten und andere
Zahlungsdienste) fiir den Karteninhaber nicht mehr verwendbar sind.
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2.3 Aktivierung der digitalen Kreditkarte

Bei Verwendung der Banken-Wallet erfolgt die Aktivierung der digitalen Kreditkarte unter Verwendung des vom Karteninhaber nach
Punkt VIl festgelegten CardService SecureCode und eines einmal giltigen Sicherheitscodes, den der Karteninhaber per SMS an die
zuletzt vom Karteninhaber bekannt gegebenen Mobil-Telefonnummer Gibermittelt erhdilt.

Bei Verwendung einer Dritt-Wallet erfolgt die Aktivierung mit Hilfe eines Einmalpasswortes, das der Karteninhaber per SMS, E-Mail oder
App-Nachricht erhdlt.

Wenn das Girokonto, von dem der Rechnungsbetrag mittels SEPA-Mandat abgebucht wird (Referenzkonto gem. Punkt VIII 2), bei einer
Osterreichischen Raiffeisenbank, der Oberdsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberdsterreich), der Salzburger Landes-
Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg), oder der Posojilnica Bank eGen geflihrt wird und der Karteninhaber mit der kontoflihrenden Bank
die Nutzung von Electronic Banking und das Identifikationsverfahren Signatur-App vereinbart hat, kann die Aktivierung der digitalen
Kreditkarte in der Banken-Wallet und in der Dritt-Wallet auch durch dieses Identifikationsverfahren Signatur-App erfolgen.

lll. Personlicher Code und Kundenauthentifizierung
1. Personlicher Code

Der Karteninhaber erhdlt von RBI in einem verschlossenen Kuvert einen personlichen Code (nachfolgend ,PIN”) an seine zuletzt vom
Karteninhaber bekanntgegebene Adresse zugesandt.

Hat der Karteninhaber eine Wunsch-PIN beauftragt, unterbleibt die Zusendung der PIN an den Karteninhaber. Der Karteninhaber erhdlt
stattdessen bei Zusendung der Kreditkarte eine Information wie er sich liber die Homepage www.r-card-service.at registrieren lassen
kann, um seine Wunsch - PIN zu erhalten. Nachtrégliche Anderungen der Wunsch - PIN sind im selben Verfahren méglich.

Die PIN kann vom Karteninhaber an geeigneten Geldausgabeautomaten jederzeit gedndert werden. RBI ist nicht verpflichtet, daflr zu
sorgen, dass Geldausgabeautomaten die PIN-Anderung anbieten.

Der flir Zahlungen mit der digitalen Kreditkarte bendtigte personliche Code entspricht dem persénlichen Code zur physischen
Kreditkarte, sodass zur digitalen Kreditkarte keine weitere Zusendung/Anzeige erfolgt.

2. Kundenauthentifizierung

Abhdngig von der jeweils verwendeten Wallet setzt die Verwendung der digitalen Kreditkarte die Kundenauthentifizierung
(,Kundenauthentifizierung”) am mobilen Endgerdt voraus. Diese Kundenauthentifizierung ist ein am mobilen Endgerdat vorhandenes
Verfahren zur Uberpriifung der Identit&t des Karteninhabers auf Grundlage der Gerétebindung (mittels einer Gerdtenummer, die bei der
Installation dem mobilen Endgerdt zugeordnet und in den Systemen des Kreditinstitutes registriert wird) gemeinsam mit der Wallet-
PIN oder biometrischen Mitteln (z.B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-Scan). Die Wallet-PIN ist bei Verwendung der Banken-Wallet
die vom Karteninhaber gemdB Punkt Il 2.2 festgelegte PIN, bei Verwendung einer Dritt-Wallet ein mit dem jeweiligen Wallet-Anbieter
vereinbarter Zugangscode (abhdngig von der verwendeten Dritt-Wallet kann mit dem Wallet-Anbieter als Wallet-PIN auch die Gerate-
PIN vereinbart werden).

IV. Bargeldbehebung und bargeldlose Zahlung mit der Kreditkarte
1. Bargeldbehebungen

Der Karteninhaber ist berechtigt, mit der Kreditkarte unter Eingabe der PIN an Geldausgabeautomaten im In- und Ausland, die mit dem
auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kreditkartenorganisation gekennzeichnet sind, bis zu dem mit ihm vereinbarten Limit
Bargeld zu beziehen (,Bargeld-Service").

Digitale Kreditkarten kénnen nur an Geldausgabeautomaten mit dem auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kontaktlos-Funktion
(NFC) des Kreditkarten-Service genutzt werden.

2. Bargeldlose Zahlungen

21 Zahlungen am PQOS

Der Karteninhaber ist berechtigt, an Kassen, die mit dem auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kreditkartenorganisation
gekennzeichnet sind (,POS-Kassen") mit der Kreditkarte unter Eingabe der PIN bargeldlos Lieferungen und Leistungen von Handelsund
Dienstleistungsunternehmen (nachfolgend ,Vertragsunternehmen®”) im In- und Ausland zu beziehen. Im Ausland kann anstelle der PIN
die Unterschrift des Karteninhabers erforderlich sein.

Der Karteninhaber weist durch Eingabe des personlichen Codes und - sofern an der POS-Kasse gefordert - Betdtigung der Taste ,0K"
bzw. durch seine Unterschriftsleistung RBI unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen des daflir mit dem Karteninhaber
vereinbarten Limits an das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. RBI nimmt diese Anweisung bereits jetzt an.

Digitale Kreditkarten kdnnen nur an POS-Kassen mit dem auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kontaktlos-Funktion (NFC) des
Kreditkarten-Services genutzt werden. Je nach fiir die Speicherung der digitalen Kreditkarte verwendeter Wallet und Anforderung

der POS-Kasse kann nach der Kundenauthentifizierung am mobilen Endgerdt die Eingabe des personlichen Codes an der POS-Kasse
entfallen.
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2.2. Zahlungen an POS-Kassen ohne Eingabe der PIN

a.Kleinbetragszahlungen am POS
An POS-Kassen, die mit dem auf der Kreditkarte angefiihrten Symbol der Kontaktlos-Funktion des Kreditkartenservices
gekennzeichnet sind, ist der Kunde auch berechtigt, ohne Unterschriftsleistung und/oder Eingabe der PIN, durch bloBes Hinhalten
der Kreditkarte zur POS-Kasse Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen im In- und Ausland kontaktlos und
bargeldlos bis zu einem Betrag von Euro 50,00 pro Einzeltransaktion (,Kontaktlos-Einzeltransaktionslimit”) zu bezahlen
(,Kleinbetragszahlungen"). Der Kunde weist bei solchen Kleinbetragszahlungen durch bloBes Hinhalten der Kreditkarte zur
POS-Kasse des Vertragsunternehmens RBI unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag an das jeweilige Vertragsunternehmen zu
zahlen. RBI nimmt diese Anweisung bereits jetzt an. Nach dem Hinhalten der Kreditkarte zur POS-Kasse kann der Zahlungsauftrag
nicht mehr widerrufen werden Aus Sicherheitsgrinden ist die Summe der direkt aufeinanderfolgenden Kleinbetragszahlungen
auf insgesamt Euro 150,00 beschrénkt. Nach Erreichen dieser Grenze muss der Karteninhaber eine Transaktion mit der PIN
durchfihren. Die genannten Betragsgrenzen gelten nicht, wenn die Eingabe der PIN bei Zahlungen mit einer digitalen Kreditkarte nach
Kundenauthentifizierung entfallt (Punkt [V 2.1 letzter Satz).
Vor dem erstmaligen Einsatz der Kreditkarte fir Kleinbetragszahlungen muss diese zumindest einmal zur Zahlung an der POS-Kasse
unter Eingabe der PIN oder zum Bargeldbezug unter Eingabe der PIN verwendet worden sein.

b. Zahlung von Entgelten fiir die Nutzung von Verkehrsmitteln oder Parkgebiihren
Zahlungen von Entgelten fir die Nutzung von Verkehrsmitteln oder Parkgeblhren an unbeaufsichtigten POS Terminals im In- und
Ausland sind in der in Punkt IV 2.2 a) beschriebenen Weise bis zu den mit dem Karteninhaber vereinbarten Limiten (Punkt V) ohne
Eingabe der PIN moglich.

3. Zahlungen mit der in der Dritt-Wallet gespeicherten digitalen Kreditkarte in Apps und im Internet

Wenn der Karteninhaber seine digitale Kreditkarte in einer Dritt-Wallet gespeichert hat und die Verwendung der dort gespeicherten
digitalen Kreditkarte als Zahlungsoption angefiihrt ist, ist der Karteninhaber berechtigt, mit der digitalen Kreditkarte in Apps

und im Internet auf Websites Lieferungen und Leistungen von Vertragsunternehmen im In- und Ausland bis zu dem nach Punkt V
vereinbarten Limit bargeldlos zu bezahlen. Der Zahlungsvorgang wird durch Auswahl der fiir diese Zahlung vorgesehenen Schaltfldche
eingeleitet. Durch das Bestdtigen der Zahlung mittels der Kundenauthentifizierung weist der Karteninhaber RBI unwiderruflich an, den
Rechnungsbetrag im Rahmen des daflir mit dem Karteninhaber vereinbarten Limits an das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen.
RBI nimmt diese Anweisung bereits jetzt an.

4. Zahlungen mit der physischen Kreditkarte im Fernabsatz
4.1 Im Fernabsatz verwendete Kartendaten

Kartendaten im Sinne dieses Abschnitts sind

> Kartennummer

> Ablaufdatum (Monat und Jahr)

> Kartenpriufnummer (eine dreistellige Kartenprifnummer, die sich auf der Riickseite der Kreditkarte befindet, auch als CVC (= Card
Verification Code) bezeichnet.

4.2 Zahlungen im Fernabsatz

a. einmalige und wiederkehrende Zahlungsvorgdnge
Der Karteninhaber ist entsprechend der nachfolgenden Punkte (i) und (ii) berechtigt, innerhalb des vereinbarten Limits mit der
physischen Kreditkarte ohne deren Vorlage einmalige und wiederkehrende Lieferungen und Leistungen, die Vertragsunternehmen
im In- und Ausland im Rahmen des Fernabsatzes anbieten, bargeldlos zu bezahlen, falls dies das jeweilige Vertragsunternehmen
ermoglicht.
i.  Visa Secure/Mastercard Secure Code_Mastercard Identity Check ("3D Secure Verfahren”)
Zahlungen mit der physischen Kreditkarte im Fernabsatz an Vertragsunternehmen mit Sitz im Europdischen
Wirtschaftsraum sind nur im Rahmen des 3D Secure Verfahrens des auf der Kreditkarte ersichtlich gemachten Kreditkarten-
Service zul@ssig. Fur die Teilnahme des Karteninhabers am 3D Secure Verfahren ist keine Registrierung des Karteninhabers
erforderlich. Die Zahlung wird mittels
> CardService Secure Code (CSSC) und
> 3D Secure Code
authentifiziert.
Der CSSCist ein Passwort, das der Karteninhaber in Mein Portal (Punkt VII) festlegt und das jederzeit vom Karteninhaber tber Mein
Portal wieder gedndert werden kann.
Der 3D Secure Code ist ein einmal gultiger Sicherheitscode fir die jeweilige Zahlungstransaktion, den der Karteninhaber per SMS an
die zuletzt vom Karteninhaber bekannt gegebene Mobiltelefonnummer Ubermittelt erhalt.
Bei Auswahl der Zahlungsart ,3D Secure Verfahren" im Internet sind vom Karteninhaber die Kartendaten einzugeben. Nach
Eingabe der Kartendaten 6ffnet sich ein Dialogfenster zur Abfrage des CSSC und des an den Karteninhaber Gbermittelten 3D
Secure Codes. Nach Uberpriifung der Daten des Vertragsunternehmens und des beabsichtigten Geschéftes (insbesondere des
Rechnungsbetrages) ist der CSSC und der 3D Secure Code in die vorgesehenen Eingabefelder einzugeben. Durch deren Eingabe
und die Bestatigung der Zahlung mit der im jeweiligen Zahlungsablauf vorgesehenen Vorrichtung (z.B. Senden-Button), weist der
Karteninhaber RBI unwiderruflich an, den vom Vertragsunternehmen in Rechnung gestellten Betrag an das Vertragsunternehmen
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zu bezahlen und das Kartenkonto zu belasten. RBI nimmt die Anweisung unter der Voraussetzung, dass sie im vereinbarten Limit
der Kreditkarte Deckung findet, bereits jetzt an.

Es wird darauf hingewiesen, dass ausldndische Mobilfunkanbieter nicht immer ein SMS-Service anbieten oder technische

Probleme und Verzégerungen auftreten kdnnen, sodass empfohlen wird, die Mobiltelefonnummer eines 6sterreichischen
Telekommunikationsanbieters RBI bekannt zu geben.

Wenn das Girokonto, von dem der Rechnungsbetrag mittels SEPA-Mandat abgebucht wird (Referenzkonto gem. Punkt VIII 2),

bei einer dsterreichischen Raiffeisenbank, der Oberdsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberdsterreich), der
Salzburger Landes-Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg), oder der Posojilnica Bank eGen gefiihrt wird und der Karteninhaber mit
dieser kontoflihrenden Bank die Nutzung von Electronic Banking und das Identifikationsverfahren Signatur-App vereinbart hat, tritt
anstelle des CSSC und des 3D Secure Codes dieses Identifikationsverfahren nach MaBgabe des folgenden Absatzes.

Nach Eingabe der Kartendaten werden die Transaktionsdaten (Card ID, Karteninhaber, Zahlungsempfdnger, Betrag und Wéhrung)
in das zwischen dem Karteninhaber und seiner Bank vereinbarte Electronic Banking Gbermittelt. Der Karteninhaber hat die Daten
des Vertragsunternehmens und des beabsichtigten Geschdfts (insbesondere den Rechnungsbetrag) zu Gberpriifen, bevor er den
Auftrag erteilt. Die Erteilung des Auftrages erfolgt mittels Signatur-App. RBI erhdilt den Status Code (Bestdtigung, Ablehnung

oder Fehler) ibermittelt. Der Karteninhaber weist durch die Bestdtigung mittels Signatur-App RBI unwiderruflich an, den vom
Vertragsunternehmen in Rechnung gestellten Betrag an das Vertragsunternehmen zu bezahlen und das Kartenkonto zu belasten.
RBI nimmt die Anweisung unter der Voraussetzung, dass sie im vereinbarten Limit der Kreditkarte Deckung findet, bereits jetzt an.
Achtung: Eine Authentifizierung des Karteninhabers bei wiederkehrenden Zahlungen mit demselben Zahlungsempfénger im
Fernabsatz erfolgt nur beim ersten Zahlungsvorgang, nicht jedoch bei den folgenden Zahlungsvorgdngen.

Bietet ein Vertragsunternehmen mit Sitz auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums fiir Zahlungen im Fernabsatz das 3D
Secure Verfahren des auf der Kreditkarte ersichtlich gemachten Kreditkarten-Service an, so ist dieses Verfahren zu verwenden,
auch wenn das Vertragsunternehmen daneben noch andere Verfahren fiir Zahlungen unter Verwendung der physischen
Kreditkarte anbietet.
(ii.) andere Zahlungen im Fernabsatz
Bietet ein Vertragsunternehmen mit Sitz auBerhalb des Europdischen Wirtschaftsraums fiir Zahlungen im Fernabsatz das
3D Secure Verfahren des auf der Kreditkarte ersichtlich gemachten Kreditkarten-Service nicht an, so dirfen Zahlungen
mit der physischen Kreditkarte auch mittels Bekanntgabe der Kartendaten erfolgen. Der Karteninhaber weist in diesem
Fall durch Bekanntgabe der Kartendaten RBI unwiderruflich an, den Rechnungsbetrag im Rahmen des dafiir mit dem
Karteninhaber vereinbarten Limits an das jeweilige Vertragsunternehmen zu zahlen. RBI nimmt diese Anweisung bereits jetzt
an. Bei wiederkehrenden Zahlungsvorgdngen gilt die Anweisung zum ersten Zahlungsvorgang auch fir alle nachfolgenden
Zahlungsvorgdnge.
b.) Glicksspieltransaktionen-Gewinnauszahlung
Bei der Vereinbarung von wiederkehrenden Zahlungen mit Gliicksspielunternehmen hat der Karteninhaber die Moglichkeit,
sich allfallige Spielgewinne (z.B. aus Lotterien) auf die Kreditkarte auszahlen zu lassen. Der Karteninhaber ist berechtigt, dem
Glucksspielunternehmen die Kartendaten zur Verfligung zu stellen, um diese Auszahlung zu ermdglichen.
c.) Zahlungsvorgdnge, bei denen der Betrag nicht im Voraus bekannt ist (,Blankoanweisung")
Im Fall einer Anweisungserkldrung, bei der der genaue Betrag zum Zeitpunkt, zu dem der Karteninhaber seine Zustimmung zur
Ausfliihrung des Zahlungsvorgangs erteilt, nicht bekannt ist, wird innerhalb des mit dem Karteninhaber vereinbarten Limits der
Geldbetrag blockiert, dem der Karteninhaber zugestimmt hat. RBI gibt den blockierten Geldbetrag unverziiglich nach Eingang der
Information tber den genauen Betrag des Zahlungsvorgangs frei, spdtestens jedoch nach Eingang des Zahlungsauftrags.
Der Karteninhaber haftet bis zum blockierten Betrag fiir die Bezahlung des vom Vertragsunternehmen bei RBI eingereichten Betrages.
Der Karteninhaber hat einen Anspruch auf Erstattung, wenn der eingereichte Betrag den Betrag lbersteigt, den der Karteninhaber
entsprechend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, den Bedingungen des Kartenvertrages und den jeweiligen Umstdnden des
Einzelfalles verniinftigerweise hatte erwarten kdnnen.
Auf Verlangen der RBI hat der Karteninhaber diese Sachumstdnde darzulegen. Der Anspruch des Karteninhabers auf Erstattung ist
gegenuber RBI innerhalb von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung seines Kartenkontos mit dem betreffenden Geldbetrag bei
sonstigem Ausschluss des Anspruchs auf Erstattung geltend zu machen. Die Erstattung erfolgt durch Gutschrift auf dem Kartenkonto.
Der Karteninhaber hat keinen Anspruch auf Erstattung, wenn ihm die Informationen tiber den anstehenden Zahlungsvorgang
mindestens 4 Wochen vor dem Falligkeitstermin von RBI oder vom Vertragsunternehmen mitgeteilt oder zugénglich gemacht wurden.
Dies erfolgt seitens RBI durch Andruck auf der Monatsrechnung.
Achtung: Solche Blankoanweisungen fordern zum Beispiel Hotels und Leihwagenunternehmen. Bitte priifen Sie in diesem
Fall besonders genau den Vertrag mit dem Vertragsunternehmen und dessen Abrechnung.
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5. P2P-Zahlungen

a. Beschreibung der P2P-Funktion
> Die P2P-Funktion ermdglicht dem Karteninhaber mit Hilfe der in der Banken-Wallet gespeicherten digitalen Kreditkarte Gber ein
mobiles Endgerdt.
> das unbare Senden von Geldbetrdgen an einen von ihm gewdhlten Empfdnger, der Inhaber einer von der RBI oder einem anderen
Osterreichischen Kreditinstitut ausgestellten Debitkarte oder Kreditkarte ist, und
> das Empfangen von Geldbetragen (= der Geldbetrag wird von einer dritten Person an den Karteninhaber bezahlt).

Die Authentifizierung im Rahmen des Sendens eines Geldbetrages, erfolgt durch Eingabe der vom Karteninhaber im Zuge der
Registrierung fiir die P2P-Funktion zu wéhlenden P2P-PIN oder liber die am mobilen Endgerdt eingerichteten biometrischen Mittel
(z.B. Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Iris-Scan).

b. Nutzung der P2P-Funktion

> Geld senden
Der Karteninhaber ist berechtigt, mit seiner Kreditkarte mittels der P2P-Funktion bis zu dem mit ihm fiir diese Funktion
vereinbarten Limit bargeldlos Zahlungen in Euro durchzufiihren, woflir im Zuge der Zahlungsanweisung die Kartennummer (PAN)
der Debit- oder Kreditkarte des Empfdngers abgefragt wird. Der Karteninhaber weist durch Authentifizierung (siehe Absatz b)
RBI an, den Zahlungsbetrag an den jeweiligen Empfdnger zu zahlen. Nach erfolgter Zahlungsanweisung kdnnen die mittels P2P-
Funktion erteilten Zahlungsauftrdge nicht mehr widerrufen werden. RBI nimmt die mit einem solchen Zahlungsauftrag erteilte
Anweisung bereits jetzt an unter der Voraussetzung, dass sie im vereinbarten Limit der Kreditkarte Deckung finden.

> Geld empfangen
Der Karteninhaber ist berechtigt, mit seiner Kreditkarte Geldbetrdge fiir diese Funktion bargeldlos in Euro zu empfangen. RBl ist
verpflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbetrége, die der Karteninhaber mit seiner Kreditkarte empfdngt, dem Kartenkonto
gutzuschreiben.

> Transaktionen nur in Euro
Transaktionen im Rahmen der P2P-Funktion sind nur in Euro moglich.
Achtung: Der erfolgreiche Versand des gewtinschten Betrages von der Karte des Absenders an die Karte des Empfdngers ist
abhdngig von der Unterstiitzung der mandatierten VISA Direct und MC Moneysend Dienste auf der Seite der Empfdngerbank.
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V. Betragliche Beschrdnkungen/Limite fiir die Verwendung der Kreditkarte

d. Mangels einer abweichenden Vereinbarung ist die Verwendung der Kreditkarte fir Bargeldbehebungen, bargeldlose Zahlungenund
P2P-Transaktionen durch die Limite pro Zeiteinheit (z.B. monatlich, wéchentlich, tdglich) laut der vereinbarten Preis- und
Leistungsiibersicht beschrdnkt. Die mit dem Karteninhaber vereinbarten Limite gelten immer fir alle seine physischen und
digitalen Karten gemeinsam.

b. Der Betrag, der fur die Verwendung der physischen und digitalen Kreditkarte jeweils zur Verfligung steht, ergibt sich aus
demvereinbarten Limit abzliglich der der mit der physischen und digitalen Kreditkarte getdtigten Kartenumsdtze, P2P-Transaktionen
Blankoanweisungen und offenen Monatsrechnungen. Anderungen der Limite gelten immer fiir die physische und digitale
Karte gemeinsam. Der Kunde ist ohne Angabe von Griinden berechtigt, die Senkung der Limite bei RBI zu veranlassen (dies gilt
vorbehaltlich Punkt b). Fiir die Anderung der Limite durch die RBI gelten die Punkte XVI 2 und XVIl a dieser Bedingungen.

c. Die fur die kontaktlosen Zahlungen geltenden Limite kdnnen nicht herabgesetzt werden. Die kontaktlose Zahlungsfunktion kann aus
technischen Grunden nicht deaktiviert werden.

d. Kontaktlose Zahlungen verringern ebenfalls den Betrag, der dem Karteninhaber aufgrund der vereinbarten Limite zur Verfiigung
steht.

Einzahlungen/Uberweisungen auf das Kartenkonto sind nicht zuléssig, es sei denn, es handelt sich um Erstattungen aus mit der

Kreditkarte getdtigten Transaktionen oder P2P-Zahlungen.

VI. Weitere Bestimmungen zur Verwendung der Kreditkarte
1. Einwendungen aus dem Grundgeschaft

Meinungsverschiedenheiten, die sich zwischen dem Karteninhaber und einem Vertragsunternehmen tiber mit der Kreditkarte
bezahlten Lieferungen und Leistungen ergeben, sind direkt mit dem Vertragsunternehmen zu kldaren. Dies gilt insbesondere auch fur die
Hohe des Rechnungsbetrages. Die RBI libernimmt keine Haftung fiir die vertragskonforme Abwicklung des Grundgeschdftes durch das
Vertragsunternehmen.

2. Verfiigbarkeit der Systeme

ACHTUNG: Es kann insbesondere im Ausland zu technischen, nicht im Einflussbereich der RBI liegenden Abschaltungen der
Betriebssysteme kommen. Auch kann es durch Manipulationen Dritter zu Beeintrdchtigungen der Funktionsfdahigkeiten der
Akzeptanzstellen kommen. Auch in solchen Fdllen diirfen die nach Punkt XV geheim zu haltenden Daten nicht an Dritte weitergegeben
werden. Es wird empfohlen, insbesondere auf Reisen auch andere Zahlungsmittel mitzufihren. In den genannten Fdllen kann es auch zu
Verzdgerungen in der Kontobelastung kommen.

VIl. Mein Portal

1. Zweck

Mein Portal dient der Kommunikation zwischen Karteninhaber und RBI iber die Internetseite der RBI und ist aufrufbar unter
r-cardservice.at/meinportal.

2. Verwendung

2.1 Verwendung fiir die Abgabe von Erkldrungen zu Vertrdgen

Mein Portal kann fiir die Abgabe von Erklérungen zum Abschluss und im Rahmen von Vertrdgen verwendet werden, die RBI mit seinen
Kunden abschlieBt bzw. abgeschlossen hat.

2.2 CardService Secure Code

Uber Mein Portal wird der CSSC (CardService Secure Code) vom Karteninhaber festgelegt und kann auch wieder vom Karteninhaber
abgedndert werden (Punkt VIl 3).

2.3 Zustellung/Bereitstellung von Informationen und Erkldrungen der RBI an den Karteninhaber:

a. Anwendbare Regelungen
i.  Fir die Zustellung der Angebote der RBI auf Anderung von Leistungen, Entgelten, Rahmen vertréigen und Allgemeinen
Bedingungen gilt Punkt XVII.
i. Des Weiteren gelten fir die Zustellung Uber Mein Portal Punkt VIII 2 (Monatsabrechnung/Kontoabschluss) und Punkt VIl 3
(Informationen zu laufenden Bewegungen auf dem Kartenkonto und den Monatsabrechnungen).
iii. Auch andere als die vorstehend im Punkt (i) und (ii) angefiihrten Informationen und ErklGrungen der RBI mit Bezug auf die
Geschdftsverbindung mit dem Karteninhaber kdnnen von RBI in Mein Portal zum Abruf bereitgestellt werden.
b. Zugang der Informationen und Erkl&rungen
> Wird der Karteninhaber liber die Zustellung in Mein Portal an eine vom Kunden bekanntgegebene E-Mail-Adresse gesondert
informiert, ist mit Zugang dieser gesonderten Information beim Karteninhaber auch die in Mein Portal zugestellte Information
oder Erkl@rung dem Karteninhaber zugegangen.
> Erfolgt keine gesonderte Information Uber die Zustellung in Mein Portal, gelten die dort zum Abruf bereitgestellten Informationen
und Erkl@rungen mit tatsé@chlichem Abruf Gber Mein Portal durch den Karteninhaber als dem Karteninhaber zugestellt.
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3. Registrierung

Nach Eingabe der Card ID in Mein Portal erfolgt die Identifikation des Karteninhabers durch Ubermittiung eines E-Mails an die vom
Karteninhaber bekannt gegebene E-Mail-Adresse mit einem Link, der zurlick in Mein Portal leitet. Danach legt der Karteninhaber ein
Passwort fur den Zugriff auf Mein Portal fest und bestatigt durch Eingabe des dem Karteninhaber von RBI an die vom Karteninhaber
bekannt gegebene Mobiltelefonnummer zugesendeten Einmalpasswortes.

Wenn das Girokonto, von dem der Rechnungsbetrag mittels SEPA-Mandat abgebucht wird (Referenzkonto gem. Punkt VIII 2), bei einer
Osterreichischen Raiffeisenbank, der Oberdsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberdsterreich), der Salzburger
Landes- Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg), oder der Posojilnica Bank eGen gefiihrt wird und der Karteninhaber mit dieser
kontoflihrenden Bank die Nutzung von Electronic Banking und das Identifikationsverfahren Signatur-App vereinbart hat, wird dieser
Registrierungsprozess ersetzt durch das Identifikationsverfahren Signatur-App.

Der letzte Schritt des Registrierungsprozesses ist die Festlegung des CSSC (CardService SecureCodes), der fir Zahlungen im Fernabsatz
Punkt 1V 4.2 (i) bendtigt wird und die Bestatigung durch Eingabe eines dem Karteninhaber von RBI an die vom Karteninhaber bekannt
gegebene Mobil-Telefonnummer zugesendeten Einmalpasswortes.

4. Zugriff auf Mein Portal

Flr den Zugriff auf Mein Portal gibt der Karteninhaber die Card ID ein. Die Identifikation des Karteninhabers erfolgt durch Eingabe des
vom Karteninhaber selbst in Mein Portal festgelegten Passwortes sowie des dem Karteninhaber von RBI an die vom Karteninhaber
bekannt gegebene Mobil-Telefonnummer zugesendeten Einmalpasswortes.

Wenn das Girokonto, von dem der Rechnungsbetrag mittels SEPA-Mandat abgebucht wird (Referenzkonto gem. Punkt VIII 2), bei einer
Osterreichischen Raiffeisenbank, der Oberdsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberdsterreich), der Salzburger Landes-
Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg), oder der Posojilnica Bank eGen gefiihrt wird und der Karteninhaber mit dieser kontofiihrenden
Bank die Nutzung von Electronic Banking und das Identifikationsverfahren Signatur-App vereinbart hat, so erfolgt der Zugriff auf Mein
Portal Uber dieses Identifikationsverfahren.

5. Zugriff auf Mein Portal nach Beendigung des Kartenvertrages

Der Zugriff auf Mein Portal steht dem Karteninhaber nach Beendigung des Kartenvertrages noch fiir weitere 10 Jahre unentgeltlich zur
Verfligung.

Der Karteninhaber hat iber den Zugriff auf Mein Portal somit auch nach Beendigung des Kartenvertrages noch Zugang zu den wdhrend
der Vertragslaufzeit zugestellten/bereitgestellten Informationen und Erkldrungen der RBI (insbesondere Umsdtze, Monatsrechnungen,
sowie auch Vertragsdokumente und Kommunikation mit RBI) zum Abruf und Download.

Weiters kann Mein Portal auch nach Beendigung des Kartenvertrages von RBI fiir die Zustellung oder Bereitstellung von Informationen
und Abgabe von Erkldrungen verwendet werden.

Der Einstieg in Mein Portal erfolgt entsprechend den Regelungen nach Punkt VIl 4. Eine Anderung der Zugangsdaten ist auch nach
Beendigung des Kreditkartenvertrages entsprechend diesen Regelungen maoglich.

1. Belastungen und Gutschriften

Zu der physischen und digitalen Kreditkarte wird bei RBI ein gemeinsames Konto (im Folgenden ,Kartenkonto) fiir den Karteninhaber
gefihrt.

Alle Betrdge, die der Karteninhaber an RBI im Zusammenhang mit der physischen und digitalen Kreditkarte zu zahlen hat, werden dem
Kartenkonto umgehend angelastet und mit einem allfdlligen Guthaben sofort verrechnet.

1.2. Fremdwdhrung

Erteilt der Karteninhaber einen Auftrag in ausléndischer Wahrung wird der jeweilige Betrag wie folgt in Euro umgerechnet:
> bei zum Euro fixierten nationalen Wahrungseinheiten zum jeweiligen Fixkurs;
> bei Wahrungen von Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der Europdischen Wahrungsunion sind, zu dem Tagesverkaufskurs der von

> VisaInc.1Sheldon Square, London, W2 6TT, UK (bei Visa Kreditkarten) oder von der

> Mastercard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577 USA (bei Mastercard Kreditkarten)
auf Basis verschiedener GroBhandelskurse fur den internationalen Devisenmarkt (herangezogen aus unabhdngigen internationalen
Quellen, wie z.B. Bloomberg oder Reuters) oder (vorrangig) auf Basis staatlicher festgelegte Kurse.
Die Umrechnungskurse (Referenzwechselkurse) kdnnen auf der Internetseite der Visa Inc.
https://www.visa.co.uk/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html bzw. Mastercard International Incorporated
https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html abgefragt werden. Die Adressen dieser Internetseiten
werden auch auf der Internetseite der RBI bekanntgegeben.
Fir die Umrechnung wird der Referenzwechselkurs herangezogen, der von Mastercard International Incorporated bzw. Visa Inc zum
Zeitpunkt der Autorisierung gebildet ist. Der Kurs sowie das Kursdatum und die Kurshéhe werden dem Karteninhaber in der mit ihm fir
den Zugang von Erkl@rungen vereinbarten Form bekannt gegeben.
Die RBI Gbermittelt dem Karteninhaber, unverzuglich nachdem RBI in einem Monat den ersten auf eine bestimmte andere Wdhrung
des Europdischen Wirtschaftsraumes (EWR) als dem Euro lautenden Zahlungsauftrag erhalten hat, eine Mitteilung Uber die gesamten
Wdhrungsumrechnungsentgelte, die sie fur die Umrechnung des zu zahlenden Betrags in Euro verrechnet, ausgedriickt als prozentualen
Aufschlag auf die letzten verfligbaren Euro-Referenzwechselkurse der Europdischen Zentralbank.
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Die Mitteilung Uber die Wahrungsumrechnungsentgelte erhdlt der Karteninhaber an eine von ihm der RBI
bekanntgegebene Mobil-Telefonnummer. Hat der Karteninhaber RBI keine Mobil-Telefonnummer bekanntgegeben, kann
die Mitteilung tUber die Wahrungsumrechnungsentgelte nicht erfolgen. Der Karteninhaber kann auf die Mitteilung tber die
Wadhrungsumrechnungsentgelteverzichten.

1.3. Gutschriften und Guthabenverzinsung

RBI kann Gutschriften auf dem Kartenkonto, die sie aufgrund eines eigenen Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In anderen
Fallen wird RBI die Gutschrift nur dann stornieren, wenn RBI die Unwirksamkeit des Auftrags eindeutig nachgewiesen wurde. Durch
einen zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, kann RBI die
Verfligung Uber die gutgeschriebenen Betrdige verweigern.

Guthaben werden nicht verzinst.

2. Monatsabrechnung/Kontoabschluss

Das Kartenkonto wird kontokorrentmdBig gefiihrt und abgerechnet. Einmal im Monat erfolgt eine Abrechnung (Monatsabrechnung),
die dem Karteninhaber tiber Mein Portal auf der Internetseite der RBI derart zum Abruf bereitgestellt wird, dass der Karteninhaber
unverdndert aufbewahren und reproduzieren kann. Die Monatsabrechnung enthdlt Informationen Gber die jeweils ausgefiihrten
Buchungen (Referenz, Betrag, Wahrung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der Belastung). Der Rechnungsbetrag ist innerhalb
von 3 Tagen ab dem Rechnungsdatum féllig und wird von dem Konto, flr das der Karteninhaber RBI das Sepa-Mandat erteilt hat (im
Folgenden ,Referenzkonto"), eingezogen. Abweichend davon ist bei Platinum Kreditkarten der Rechnungsbetrag, je nach getroffener
Vereinbarung, innerhalb von 3 oder 21 Tagen fdllig. Sollte das Referenzkonto keine Deckung aufweisen, so wird der Rechnungsbetrag
wieder dem Kartenkonto angelastet. Die Verzugszinsen nach Punkt VIIl. 4. werden dem Kartenkonto ebenfalls angelastet. Der
Kontoabschluss erfolgt monatlich und der Abschlusssaldo wird weiter verzinst (Zinseszinsen).

Der Karteninhaber ermdchtigt RBI vom Referenzkonto gemaR Punkt VIII 2 1 (ein) Cent einzuziehen, wenn seit dem letzten Einzug per
SEPALastschriftmandat 30 Monate vergangen sind. Der Betrag wird im Folgemonat wieder gutgeschrieben. RBI wird den Kunden per
SMS informieren, sollte das SEPA-Lastschriftmandat auslaufen.

3. Informationen zu den laufenden Bewegungen auf dem Kartenkonto und den Monatsabrechnungen

Alle Informationen zu laufenden Bewegungen auf dem Kartenkonto und allen {iber das Konto abgewickelten Zahlungsvorgéngen sowie
die Monatsrechnungen werden dem Karteninhaber tiber Mein Portal auf der Internetseite der RBI zum Abruf derart bereitgestellt,

dass der Karteninhaber die Information unverdndert aufbewahren und reproduzieren kann. Zugriff auf diese Informationen erhdlt der
Karteninhaber gemdB Punkt VIl 4 Gber Mein Portal.

Uber die vom Karteninhaber zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse wird RBI den Karteninhaber (iber die Bereitstellung der
Monatsrechnung informieren.

Der Karteninhaber kann an Geldausgabeautomaten unter Verwendung der Kreditkarte und der PIN jenen Betrag abfragen, der

unter Beriicksichtigung des vereinbarten Limits und der getdtigten Kartenumsdtze bzw. offenen Monatsrechnungen (einschlieBlich
Blankoanweisungen) noch fiir die Verwendung der Kreditkarte zur Verfligung steht (,Saldoabfrage"). RBI ist nicht verpflichtet dafiir zu
sorgen, dass Geldausgabeautomaten diese Funktion anbieten.

Wenn das Girokonto, von dem der Rechnungsbetrag mittels SEPA-Mandat abgebucht wird (Referenzkonto gem. Punkt VIII 2),

bei einer Osterreichischen Raiffeisenbank, der Oberdsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberdsterreich), der
Salzburger Landes- Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg), oder der Posojilnica Bank eGen gefiihrt wird und der Karteninhaber mit
dieser kontofilihrenden Bank die Nutzung von Electronic Banking und das Identifikationsverfahren Signatur-App vereinbart hat,

werden die Kreditkartenumsdtze und -salden, die Card ID und/oder die Kartenprifnummer (CVC) von RBI aufgrund und entsprechend
einer vom Karteninhaber gesondert erkldrten Zustimmung an die Bank zur Anzeige im Electronic Banking des Karteninhabers und/
oder zu Beratungszwecken Ubermittelt. Die Zustimmung des Karteninhabers kann mittels der zum Electronic Banking vereinbarten
Identifikationsmerkmale erteilt werden. RBI ist nicht verpflichtet dafiir zu sorgen, dass die Bank diese Funktion anbietet.

4. Zahlungsverzug

Gerdt der Karteninhaber mit der Bezahlung der Monatsabrechnung in Verzug, so ist RBI berechtigt, Verzugszinsen in der Héhe von 4 %
p.a. vom jeweils aushaftenden Betrag zu fordern.

RBI ist berechtigt, einen nicht beglichenen Betrag erneut vom Referenzkonto nach Punkt VIl 2 einzuziehen. Zahlungserinnerungen
werden per SMS an die zuletzt vom Karteninhaber bekannt gegebene Mobiltelefonnummer gesendet.

Mahnschreiben werden an die zuletzt vom Karteninhaber bekannt gegebene Adresse gesendet.
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5. Erhebung von Einwendungen und Berichtigung von Zahlungsvorgédngen

Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorganges erfolgten Belastung kann der
Karteninhaber jedenfalls dann eine Berichtigung durch die RBI erwirken, wenn er die RBI unverziiglich nach Feststellung eines nicht
autorisierten oder fehlerhaft ausgefiihrten Zahlungsvorganges, jedoch spdtestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung des
Kartenkontos hiervon unterrichtet hat. Diese Befristung gilt nicht, wenn die RBI dem Karteninhaber die Informationen gemaB Punkt
VIIL.2. zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder zugdnglich gemacht hat. Durch diese Bestimmung werden andere
Anspriiche des Karteninhabers auf Berichtigung nicht ausgeschlossen.

Die RBI wird dem Kunden den Betrag eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs unverziglich, auf jeden Fall aber spdtestens bis zum
Ende des folgenden Geschdftstags erstatten, nachdem die RBI von dem Zahlungsvorgang Kenntnis erhalten hat oder dieser der RBI
angezeigt wurde. Die Erstattung erfolgt dadurch, dass das belastete Kartenkonto wieder auf den Stand gebracht wird, auf dem es sich
ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befunden hatte, wobei der Betrag spdtestens zum Tag der Kontobelastung wertzustellen
ist. Hat die RBI der Finanzmarktaufsicht berechtigte Griinde fiir den Verdacht, dass ein betrligerisches Verhalten vorliegt, schriftlich
mitgeteilt, hat RBI seine Erstattungsverpflichtung unverziglich zu priifen und zu erfiillen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestatigt.

IX. Beantragung einer physischen Kreditkarte

Wenn das Girokonto, von dem der Rechnungsbetrag mittels SEPA-Mandat abgebucht werden soll (Referenzkonto gem. Punkt VIII 2),
beieiner dsterreichischen Raiffeisenbank, der Oberdsterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberdsterreich), der Salzburger
Landes-Hypothekenbank AG (HYPO Salzburg), oder der Posojilnica Bank eGen gefiihrt wird, kénnen Kunden die Beantragung einer RBI
Kreditkarte Uiber die von ihrer Bank angebotenen elektronischen Bestellschienen (z.B. Uber die Electronic Banking Applikation ihrer Bank)
nutzen. RBI ist nicht verpflichtet dafiir zu sorgen, dass die Bank diese Funktion anbietet.

RBI bietet auf der eigenen Webseite www.r-card-service.at die Méglichkeit, die Kreditkarte im Standard-Kartendesign bei RBI mit einem
Antragsformular zu bestellen, das unter www.r-card-service.at als PDF-Dokument heruntergeladen und ausgeftllt und unterschrieben
an bestellung@r-card-service.at geschickt werden kann.

Fir Classic und Gold Kreditkarten besteht die Mdglichkeit, die Karte in einem Wunschdesign zu erhalten. Abhdngig vom jeweiligen
Bestellweg, hat der Kunde dabei die Méglichkeit, der RBI elektronisch ein auf der Vorderseite der Karte wiederzugebendes Bild zu
Ubermitteln. Der Kunde hat dabei selbst zu priifen, ob die Verwendung des von ihm gewlinschten Bilds zuldssig ist und insbesondere
keine fremden Urheber- oder Personlichkeitsrechte verletzt. Der Kunde wird — auch wenn ihn daran kein Verschulden trifft - der RBI

alle Schéden, die aus der unzuléssigen Verwendung eines Bilds entstehen, ersetzen. Die RBI trifft hinsichtlich der Zuldssigkeit der
Bildverwendung keine Prifpflicht. RBI ist jedoch berechtigt, ein Bild abzulehnen, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass seine
Verwendung unzuldssig wére. Uber eine derartige Ablehnung wird die RBI den Kunden nachtréglich per E-Mail informieren. Der Kunde
erhdlt im Falle einer Bild-Ablehnung eine mit einem Standard-Bild aus der RBI-Bilder-Galerie ausgestattete Kreditkarte, hat in diesem
Anlassfall jedoch die Méglichkeit, einmalig den kostenlosen Austausch gegen eine Kreditkarte zu verlangen, die mit einem anderen vom
ihm Gbermittelten Bild ausgestattet ist.

Das Produkt Platinum wird ausschlieBlich im Standarddesign angeboten - die Wahl eines Wunschbildes ist bei diesem Produkt nicht
moglich.

X. Abschluss des Kartenvertrages und Priifung des neu eingerichteten Kartenkontos

RBI ist nicht verpflichtet, einen Kartenantrag anzunehmen.
Der Kartenvertrag tber die physische Kreditkarte kommt durch Zusendung der physischen Kreditkarte an den Kunden zustande.
Der Kunde ermdchtigt RBI, zu Prifungszwecken vom Referenzkonto gemaB Punkt VIl 2 1 (ein) Cent einzuziehen.

Xl. Erneuerung der Kreditkarte

Die Kreditkarte ist bis zum Ende der auf ihr vermerkten Laufzeit glltig. Bei aufrechtem Kartenvertrag erhdlt der Karteninhaber
rechtzeitig vor Ablauf der Gultigkeitsdauer eine neue Kreditkarte. Die neue Kreditkarte wird im jeweils aktuellen Kartendesign
ausgestellt. War die ablaufende Kreditkarte im Standard-Kartendesign gehalten, so wird die neue Karte ebenfalls im jeweils aktuellen
Standard- Kartendesign ausgestellt.

Der Karteninhaber einer Classic oder Gold Kreditkarte kann wdéhrend der auf der Kreditkarte vermerkten Laufzeit beantragen, dass
ihm eine neue Kreditkarte mit einem anderen Bild gemd&B Punkt IX ausgestellt wird. Dieser Kartenaustausch ist einmal pro Laufzeit
kostenlos. Fur jeden weiteren Austausch aufgrund eines beauftragten Bildwechsels ist ein Entgelt gemdB Preis- und Leistungstibersicht
zu entrichten.

Bei Erneuerung einer Platinum Kreditkarte wird diese gemdB Punkt IX wiederum im aktuellen Standard-Kartendesign ausgestellt.Durch
die Verwendung der neuen Kreditkarte zur Zahlung an einer POS-Kasse unter Eingabe der PIN oder zum Bargeldbezug unter Eingabe der
PIN wird die alte Kreditkarte schon vor Ablauf der auf ihr vermerkten Laufzeit deaktiviert. Der Karteninhaber ist nach Erhalt einer neuen
Kreditkarte verpflichtet, fiir die gesicherte Vernichtung der alten Kreditkarte zu sorgen.

Die RBI ist bei aufrechtem Kartenvertrag berechtigt, die Kreditkarte aus wichtigem Grund zuriickzufordern und dem Karteninhaber
eine neue Kreditkarte zur Verfligung zu stellen.

Die digitale Kreditkarte steht dem Karteninhaber auf Dauer der Glltigkeit der physischen Kreditkarte zur Verfiigung, wobei die RBI
jederzeit berechtigt ist, dem Karteninhaber eine neue digitale Karte zur Verfligung zu stellen.
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XIl. Laufzeit des Kartenvertrags und Beendigung
1. Laufzeit des Kartenvertrags

Der Kartenvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Der Kartenvertrag zu einer digitalen Kreditkarte endet mit dem Ende des Kartenvertrags der in der digitalen Kreditkarte abgebildeten
physischen Kreditkarte. Bei Beendigung des Kartenvertrags liber die digitale Kreditkarte bleibt hingegen der Kartenvertrag
liber die physische Kreditkarte weiter aufrecht, sofern er nicht ebenfalls gekiindigt wird.

2. Kiindigung des Kartenvertrags

a) ordentliche Kiindigung durch den Karteninhaber

Der Karteninhaber kann den Kartenvertrag (fur die physische und/oder digitale Kreditkarte) jederzeit zum letzten Tag des laufenden
Monats kiindigen. Kiindigungen, die am letzten Geschdéftstag eines Monats ausgesprochen werden, wirken erst zum ersten
Geschaftstag des folgenden Monats. Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kiindigung des Kartenvertrages anl@sslich einer von RBI
vorgeschlagenen Anderung des Kartenvertrages (Punkt XVII) bleibt unberiihrt.

b) ordentliche Kiindigung durch RBI

Die RBI kann den Kartenvertrag unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von 2 Monaten kiindigen. Die Kiindigung muss in Papierform
oderauf einem anderen vereinbarten dauerhaften Datentrdger mitgeteilt werden.

c) auBerordentliche Kiindigung

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes konnen RBI und der Kunde den Kartenvertrag mit sofortiger Wirkung kiindigen.

d) Rechtsfolgen

Bestehende Verpflichtungen des Karteninhabers werden durch die Kiindigung oder vorzeitige Auflésung des Kartenvertrags nicht
berlhrt und sind zu erfiillen. Die Kreditkarte ist mit Wirksamwerden der Kiindigung an RBI zu retournieren. Eine digitale Kreditkarte ist
vom Karteninhaber mit Ende des Kartenvertrags am mobilen Endgerdt zu I6schen. RBI ist berechtigt, nicht zurlickgegebene Kreditkarten
zu sperren und/oder einzuziehen und digitale Kreditkarten zu l6schen.

Laufende periodische Entgelte fir die Verwendung der Kreditkarte werden dem Karteninhaber bei Beendigung des Kartenvertrags
anteilig riickerstattet. Dies gilt nicht fiir einmal anldsslich der Ausgabe der Kreditkarte anfallende Entgelte fiir die Erstellung und
Ausfolgung der Kreditkarte.

XIll. Entgelte

Die RBI ist berechtigt, fur die Kreditkarte und die damit verbundenen Funktionen dem Karteninhaber die mit ihm anldsslich der
Kartenbestellung vereinbarten Entgelte zu verrechnen.

Die Jahresgebiihr wird jeweils mit Ablauf des ersten Kalendermonats eines Vertragsjahres fallig. Das erste Vertragsjahr beginnt mit
Zusendung der Kreditkarte an den Karteninhaber.

Fur Entgeltdnderungen gilt Punkt XVII b dieser Allgemeinen Bedingungen.

XIV. SMS Sicherheits-Paket

Der Karteninhaber erhdilt bei jeder der folgenden Transaktionen ein SMS an die von ihm bekanntgebende Mobiltelefonnummer zur
Information:

> jede autorisierte Transaktion Gber Euro 70,00;

> jede abgelehnte Transaktion;

> bei Erreichung von 70% des Kartenlimits.
Das SMS Sicherheits-Paket kann jederzeit durch den Karteninhaber aktiviert oder deaktiviert werden.

XV. Sorgfaltspflichten und Informationspflichten des Karteninhabers

1. Sorgfaltspflichten und Geheimhaltung

Eine Weitergabe der Kreditkarte an Dritte sowie eine Weitergabe des mobilen Endgerdtes ohne vorherige Deaktivierung der darauf
gespeicherten digitalen Kreditkarte(n) sind unzuldssig.

Warnhinweis: Wenn die am mobilen Endgerdt in der Banken-Wallet gespeicherte digitale Kreditkarte nicht deaktiviert wird, sind
Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persénlichen Codes (siehe Punkt IV 2.2) weiterhin moglich.
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Der personliche Code (PIN), die Wallet-PIN bzw. der Zugangscode fir Dritt-Wallets gemaB Punkt Il 2, der 3D Secure Code, der CSSC

und der Signatur Code der Signatur-App, das Passwort fiir den Zugang zu Mein Portal sowie die dem Karteninhaber zugesendeten
Einmalpassworter fiir die Registrierung und den Zugriff auf Mein Portal sowie flr die Aktivierung der digitalen Kreditkarte sind geheim
zu halten und diirfen niemandem, insbesondere auch nicht Mitarbeitern der RBI oder anderen Karteninhabern bekannt gegeben werden
und dirfen nicht am mobilen Endgerdt abgespeichert werden. Bei ihrer Verwendung sind alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen,
dass diese nicht von Dritten ausgespdht werden.

Bei Zahlungen mit der Kreditkarte im Fernabsatz (Punkt IV 4) ist der Karteninhaber verpflichtet, alle zumutbaren Vorkehrungen

zu treffen, um die von ihm im Zuge des Zahlvorganges verwendeten personalisierten Sicherheitsmerkmale vor dem Zugriff von
unberechtigten Dritten zu schiitzen.

Wenn der Karteninhaber in Kenntnis davon ist, dass ein unbefugter Dritter die MAglichkeit zum Missbrauch eines
Identifikationsmerkmales erlangt haben kdnnte, hat er unverziglich die Sperre der Karte zu veranlassen.

Alle eingegebenen Daten sind vor Freigabe auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu priifen.

2. Veranlassung der Sperre bei Abhandenkommen oder missbréuchlicher Verwendung der Kreditkarte

Bei Verlust, Diebstahl, missbrduchlicher Verwendung oder sonstiger nicht autorisierter Nutzung der Kreditkarte hat der Karteninhaber
unverziiglich, sobald er davon Kenntnis erlangt, die Sperre der Kreditkarte wie nachstehend in Punkt XVI vereinbart zu veranlassen.
Erstattet der Karteninhaber bei Abhandenkommen (z.B. Verlust oder Diebstahl), missbrdauchlicher Verwendung oder sonstiger nicht
autorisierter Nutzung der Kreditkarte darliber hinaus eine Anzeige bei der dafiir zustdndigen Behérde wird er diese auf Verlangen der
RBI im Original oder in Kopie libergeben.

3. Anderung der Kontaktdaten und Kontodaten

Der Karteninhaber hat der RBI Anderungen seines Namens, seiner Anschrift und der anderen Kontaktdaten (insbesondere
Telefonnummer und E-Mail-Adresse) sowie seiner Kontoverbindung zum Referenzkonto unverziglich schriftlich mitzuteilen. Gibt der
Karteninhaber eine Anderung seiner Anschrift nicht bekannt, gelten schriftliche Erklérungen der RBI als zugegangen, wenn sie an die
letzte von ihm der RBI bekannt gegebene Anschrift gesendet wurden. Gibt der Karteninhaber eine Anderung seiner E-Mail-Adresse nicht
bekannt, gelten Erkldrungen, fiir die die Zustellung per E-Mail vereinbart ist als zugegangen, wenn sie an die letzte von ihm bekannt
gegebene E-Mail-Adresse gesendet wurden.

4. Sonstige Informationspflichten des Karteninhabers

Der Karteninhaber hat {iber folgende Anderungen seiner wirtschaftlichen Verhéltnisse unverziiglich zu informieren: Arbeitgeberwechsel,
Eintritt der Beschdaftigungslosigkeit, Wechsel von selbsténdiger zu unselbstdndiger Tatigkeit (und umgekehrt).

XVI. Sperre

1. Sperre durch den Karteninhaber

Die Sperre einer Kreditkarte kann vom Karteninhaber jederzeit telefonisch bei der dafiir eingerichteten SperrHotline, deren
Telefonnummer die RBI dem Karteninhaber bekannt gegeben hat und die auf der Internet-Seite der RBI www.r-card-service.at abrufbar
ist, beauftragt werden.

EINE SPERRE DER PHYSISCHEN KREDITKARTE BEWIRKT AUCH DIE SPERRE DER DIGITALEN KREDITKARTE.

EINE SPERRE DER DIGITALEN KREDITKARTE HAT KEINE AUSWIRKUNG AUF DIE PHYSISCHE KREDITKARTE. IN DIESEM FALL HAT DIE
SPERRE DER PHYSISCHEN KREDITKARTE GESONDERT ZU ERFOLGEN.

Die Sperre wird unmittelbar mit Einlangen des Sperrauftrags wirksam.

Der Karteninhaber ist berechtigt, die Aufhebung der Sperre der Bankenwallet, von digitalen Kreditkarten bzw. einzelner digitaler
Kreditkarten zu seiner physischen Kreditkarte zu veranlassen. Nach vorgenommener Sperre wird eine neue digitale Kreditkarte nur
aufgrund eines Antrages des Karteninhabers erstellt.

2. Sperre durch RBI

Die RBI ist berechtigt, die Kreditkarte ohne Mitwirkung des Karteninhabers zu sperren, wenn
i. objektive Griinde im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte oder der Systeme, die mit ihr in Anspruch genommen
werden konnen, dies rechtfertigen;
ii. derVerdacht einer nicht autorisierten oder betriigerischen Verwendung der Kreditkarte besteht;
iii. der Karteninhaber seine Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Kreditkarte oder einer dazu ausgegebenen
Partnerkarte nicht nachgekommen ist und
> entweder die Erflllung dieser Zahlungsverpflichtungen aufgrund einer Verschlechterung oder Gefdhrdung der
Vermogenslage des Kunden oder eines Mitverpflichteten gefdhrdet ist oder
> beim Kunden die Zahlungsunfdhigkeit eingetreten ist oder diese unmittelbar droht.
RBI wird den Kunden - soweit eine Bekanntgabe der Sperre oder der Griinde fiir die Sperre nicht eine gerichtliche oder
verwaltungsbehdrdliche Anordnung verletzen bzw. dsterreichische oder gemeinschaftsrechtliche Rechtsnormen oder objektiven
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Sicherheitserwégungen zuwiderlaufen wiirde - von einer solchen Sperre und deren Griinden moglichst vor, spdtestens aber
unverziiglich nach der Sperre informieren.

In den Fdllen (i) und (iii) ist RBI auch berechtigt, die zur Kreditkarte vereinbarten Limits ohne Mitwirkung des Karteninhabers
herabzusetzen.

Die Sperre wirkt nicht fiir Kleinbetragszahlungen ohne Eingabe des persénlichen Codes (,,kontaktlose Zahlungen”).
Kontaktlose Zahlungen sind auch nach der Sperre bis zum Betrag von maximal insgesamt Euro 150,00 weiterhin méglich.
Zwecks Abkldrung des Verdachts einer nicht autorisierten oder betriigerischen Verwendung der Kreditkarte ist RBI berechtigt, den
Karteninhaber per SMS Uber die zuletzt vom Karteninhaber bekannt gegebene Mobiltelefonnummer zu kontaktieren.

XVII. Anderungen des Kartenvertrages

a. Nicht die Leistungen der RBI oder die Entgelte betreffende Anderungen des Kartenvertrags

Nicht die Leistungen der RBI oder die Entgelte betreffende Anderungen des Kartenvertrags werden dem Karteninhaber von

der RBI wie nachstehend geregelt angeboten (,Anderungsangebot”). Dabei werden die vom Anderungsangebot betroffenen
Bestimmungen und die dazu vorgeschlagenen Anderungen in einer Gegeniiberstellung (,Gegeniiberstellung”) dargestellt. Betrifft
das Anderungsangebot die Allgemeinen Bedingungen, wird RBI die Gegeniiberstellung sowie die vollsténdige Gegeniiberstellung
der neuen Allgemeinen Bedingungen auch auf ihrer Internetseite veréffentlichen. Darauf wird RBI im Anderungsangebot hinweisen.
Das Anderungsangebot und die Gegeniiberstellung werden dem Kunden zugestellt. Die Zustellung erfolgt in Mein Portal. Uber
diese Zustellung wird der Karteninhaber gesondert per E-Mail an die zuletzt vom Karteninhaber bekanntgegebene E-Mail-

Adresse informiert. Ab Zustellung in Mein Portal kénnen das Anderungsangebot und die Gegeniiberstellung durch RBI nicht mehr
abgedndert werden. Erfolgt die Zustellung in Mein Portal, kann der Kunde das Anderungsangebot und die Gegeniiberstellung
sowohl elektronisch speichern als auch ausdrucken.

Das Anderungsangebot und die Gegeniiberstellung und auch die Information dariiber haben dem Karteninhaber jedenfalls
spdtestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens der Anderungen zuzugehen.

Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn bei RBI vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein
Widerspruch des Karteninhabers einlangt. Darauf wird RBI den Karteninhaber im Anderungsangebot hinweisen. Der Karteninhaber
hat das Recht, den Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der Anderung kostenlos fristlos zu kiindigen. Auch darauf wird RBI den
Karteninhaber im Anderungsangebot hinweisen.

b. Anderungen der vereinbarten Entgelte (ausgenommen Sollzinsen)

Anderungen der vereinbarten Entgelte fiir Leistungen werden dem Karteninhaber von RBI spétestens zwei Monate vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens, das ist in jedem Fall der 1. April eines Jahres, angeboten. Die Zustimmung

des Karteninhabers zu diesen Anderungen gilt als erteilt, wenn bei RBI vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens
kein Widerspruch des Karteninhabers einlangt. Darauf wird RBI den Karteninhaber im Anderungsangebot, in dem das AusmaB
der Anderung darzustellen ist, hinweisen. Der Karteninhaber hat das Recht, den Rahmenvertrag bis zum Inkrafttreten der
Anderung kostenlos fristlos zu kiindigen. Auch darauf wird RBI im Anderungsangebot hinweisen. Das Anderungsangebot ist dem
Karteninhaber von RBI wie unter lit a vereinbart zuzustellen.

Auf dem in Absatz b (i) vereinbarten Weg darf mit dem Karteninhaber eine Anpassung der Entgelte an die Entwicklung des von
der Statistik Austria veréffentlichten nationalen Verbraucherpreisindex 2000 (,Verbraucherpreisindex”) vereinbart werden. Die
Anpassung erfolgt durch Vergleich der Indexwerte November des vergangenen Jahres mit November des vorvergangenen Jahres.
Das sich aus der Anpassung ergebende Entgelt wird kaufmdnnisch auf ganze Cent gerundet. Dabei unterliegen Entgelte, die als
Prozentsdtze ausgewiesen sind oder kurs-wertbasiert berechnet werden, keiner Anpassung nach dieser Bestimmung.

Wurde dem Karteninhaber in einem Jahr die sich aus der Entwicklung des Verbraucherpreisindex ergebende Entgeltsanpassung
nicht angeboten, so kann diese Anpassung dem Karteninhaber auch spéater noch mit Wirkung fur die Zukunft angeboten werden.

c. Anderung vereinbarter Leistungen

Anderungen der von RBI dem Karteninhaber zu erbringenden Leistungen werden dem Karteninhaber durch RBI spétestens

zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens angeboten. Die Zustimmung des Karteninhabers zu

diesen Anderungen gilt als erteilt, wenn bei RBI vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des
Karteninhabers einlangt. Darauf wird RBI den Karteninhaber im Anderungsangebot hinweisen.

Das Anderungsangebot ist dem Karteninhaber wie in lit a vereinbart zuzustellen. Der Karteninhaber hat das Recht, den
Kartenvertrag bis zum Inkrafttreten der Anderung kostenlos fristlos zu kiindigen. Auch auf dieses Kiindigungsrecht wird RBI im
Anderungsangebot hinweisen.

Auf dem in Abs. c (i) vorgesehenen Weg darf RBI mit dem Karteninhaber eine Leistungsdnderung jedoch nur vereinbaren, wenn dies
unter Beriicksichtigung aller Umsténde (Anderung der vorherrschenden Kundenbediirfnisse, gesetzlicher und aufsichtsbehérdlicher
Anforderungen, der Sicherheit des Bankbetriebs, der technischen Entwicklung oder des erheblich gesunkenen, die Kostendeckung
wesentlich beeintrdchtigender sinkender Nutzungsgrad der Leistung) sachlich gerechtfertigt ist. Eine solche sachliche
Rechtfertigung liegt nur dann vor, wenn sich aus der angebotenen Leistungsdnderung eine Ausweitung der Leistungen der RBI
oder eine fiir den Karteninhaber zumutbare Einschrénkung der Leistungen der RBI und keine unverhdltnismdBigen Anderungen
wesentlicher Rechte und Pflichten zugunsten der RBI ergeben.
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XVIIl. Hauptkarte und Partnerkarte

Der Karteninhaber kann zu seiner Hauptkarte die Ausstellung einer Partnerkarte fir eine dritte Person, die jedenfalls das 14. Lebensjahr
vollendet haben muss, beantragen. Die Ausstellung der Partnerkarte liegt im alleinigen Ermessen der RBI.

Die Partnerkarte und die PIN (falls keine Wunsch-PIN beauftragt wird) werden direkt an den Inhaber der Partnerkarte libermittelt.
Handelt es sich jedoch beim Partnerkarteninhaber um einen miindigen Minderjdhrigen (also um eine Person, die das 14., aber noch
nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat), so werden die Partnerkarte und die PIN (falls keine Wunsch-PIN beauftragt wird) an den
Hauptkarteninhaber Ubermittelt, der sie an den mindigen Minderjahrigen weitergibt.

Der Hauptkarteninhaber kann ohne Zustimmung des Partnerkarteninhabers rechtswirksame ErklGrungen bezlglich des
Partnerkartenvertrages abgeben. Der wkartenvertrag kann durch den Hauptkarteninhaber oder den Partnerkarteninhaber gekiindigt
werden.

Der Hauptkarteninhaber und der Partnerkarteninhaber haften solidarisch fiir alle Verbindlichkeiten, die sich aus

dem Partnerkartenvertrag ergeben bis zur Hohe des mit dem Hauptkarteninhaber und dem Partnerkarteninhaber
vereinbarten Partnerkartenlimit. Sollte das Referenzkonto des Partnerkarteninhabers keine Deckung aufweisen, so
ermdchtigt der Hauptkarteninhaber RBI die offene Monatsrechnung des Partnerkarteninhabers vom Referenzkonto des
Hauptkarteninhabers einzuziehen. Bei Erh6hung der Limite haftet der Hauptkarteninhaber nur dann fiir diese, wenn er
seine Zustimmung erteilt hat. Die Haftung des Hauptkarteninhabers bleibt auch bei Beendigung des Hauptkartenvertrages
aufrecht.

XIX. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Flr alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Karteninhaber und RBI gilt 6sterreichisches Recht. Diesem gehen aber fir den Verbraucher
glinstigere Bestimmungen des am Ort seines gewohnlichen Aufenthalts geltenden Rechts vor, wenn die RBI ihre geschdftliche Tatigkeit
in deren Bereich der Abschluss des Kartenvertrags fdllt, dorthin ausgerichtet hat.

Der fiir Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Verbraucher bei Vertragsabschluss mit RBI gegebene allgemeine Gerichtsstand

in Osterreich bleibt auch dann erhalten, wenn der Verbraucher nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt und
Osterreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem Land vollstreckbar sind.
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Raiffeisen Bank
International

Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-
Geldwdschegesetz (FM-GwG) sowie zum automatischen
Informationsaustausch (GMSG)

Das Kreditinstitut ist durch das Finanzmarkt-Geldwdaschegesetz (FM-GwG) im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von
Geldwdascherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von Personen bei Begriindung der Geschdaftsbeziehung oder anldsslich
einer gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Information einzuholen und aufzubewahren.

Das Kreditinstitut hat gemadR FM-GwG u.a. die Identitdt von Kunden, wirtschaftlichen Eigentiimern von Kunden oder allfdlligen
Treugebern des Kunden festzustellen und zu priifen, den vom Kunden verfolgten Zweck und die vom Kunden angestrebte Art der
Geschdftsbeziehung zu bewerten, Informationen Uber die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prifen, sowie die
Geschdftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durchgefiihrten Transaktionen kontinuierlich zu Giberwachen. Das Kreditinstitut

hat insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die fiir die Erflllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten
erforderlich sind und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die fiir die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind,
aufzubewahren.

Das FM-GwG rdumt dem Kreditinstitut die gesetzliche Ermdchtigung iSd Datenschutzrechtes zur Verwendung der
genannten Daten der Kunden im Rahmen der Ausiibung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwdscherei und
Terrorismusfinanzierung ein, zu denen das Institut gesetzlich verpflichtet ist und die dem &ffentlichen Interesse dienen. Die
Datenverarbeitungen im Rahmen der beschriebenen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung der Bank. Ein
Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitungen darf daher von der Bank nicht beachtet werden.

Das Kreditinstitut hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschlieBlich auf der Grundlage des FMGwG fiir die Zwecke
der Verhinderung von Geldwdscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, nach Ablauf einer
Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren zu l16schen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen
zu einer ldngeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktaufsicht hat Iingere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung
festgelegt.

Personenbezogene Daten, die vom Kreditinstitut ausschlieBlich auf der Grundlage des FM-GwG flir die Zwecke der Verhinderung von
Geldwdascherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, diirfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen
Zwecken unvereinbar ist. Diese personenbezogenen Daten dirfen nicht fir andere Zwecke, wie beispielsweise fir kommerzielle Zwecke,
verarbeitet werden.

Informationen zum Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG)

Das GMSG verpflichtet das Kreditinstitut, die steuerliche(n) Ansdssigkeit(en) seiner Kunden festzustellen und dabei die Daten ihrer
Kunden (naturliche Personen und juristische Personen) zu prifen bzw. steuerliche Selbstauskinfte ihrer Kunden einzuholen. Bei
Feststellung einer steuerlichen Ansdssigkeit in einem anderen Staat, der am automatischen Informationsaustausch zur Bekdmpfung
der Steuerhinterziehung teilnimmt, sind vom Kreditinstitut bestimmte Daten an die 6sterreichischen Finanzbehdrden zu melden, die
diese an die zustdndigen ausldndischen Finanzbehdrden weiterleiten.

Die Meldung an die Finanzbehérden umfasst

Name

Adresse

Ansdssigkeitsstaat(en)
Steueridentifikationsnummer(n)
Geburtsdatum/- ort (bei nattrlichen Personen)

> Konto-/Depotnummer(n): Spar-, Einlagen-, Giro- und Depotgeschaft
> Konto-/Depotsalden/-werte zum Jahresende bzw. die SchlieBung des Kontos/Depots
> Kapitalertrdge, andere Ertréige aus den Vermdgenswerten auf dem Konto/Depot und VerduBerungserlése, sowie bei juristischen

Personen zusdtzlich der den Kunden allenfalls beherrschenden Personen:
> Name,

> Adresse

> Ansdssigkeitsstaat(en)

> Steueridentifikationsnummer(n)

> Geburtsdatum/-ort (bei natiirlichen Personen)

Fassung 2026_V2 Seite 38 von 41



Raiffeisen Bank
International

Angemessene Erlduterungen zur Kreditkarte
nach dem Fern- und Auswartsgeschafte-Gesetz (FAGG)

Fassung 06/2026

Raiffeisen Bank International AG (im Folgenden ,RBI")
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Osterreich

Tel.: +43 1908 908 0 8080

Sperrhotline fir Kreditkarten: +43 1908 908 0 8080
E-Mail: office@r-card-service.com

Homepage: https://r-card-service.at

Mit dieser Erlduterung erfillen wir die Anforderungen nach § 18d FAGG. Dieses Dokument beschreibt die Hauptmerkmale des
angebotenen Vertrags, einschlieBlich Nebenleistungen und die Folgen der Inanspruchnahme der Leistungen (wie zB. Entgelte).

Es soll Ihnen bei der Beurteilung helfen, ob der angebotene Vertrag und die Nebenleistungen Ihren Bediirfnissen und lhrer finanziellen
Situation entsprechen. Sollten Sie Fragen zu diesen Erléuterungen oder zur Kreditkarte oder Kreditkartenversicherung haben,

kénnen Sie kostenlos Kontakt zu einem unserer Mitarbeiter aufnehmen, um zusdtzliche Erkldrungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie:

Die vorliegenden ErlGuterungen dienen dazu, unsere Dienstleistungen besser versténdlich zu machen. Die rechtlichen Einzelheiten
unserer Dienstleistungen sind den Vertragsunterlagen zu entnehmen.

Die erforderlichen vorvertraglichen Informationen finden Sie in einem gesonderten Dokument.

Hinweis:
Ihre Raiffeisenbank gibt selbst keine Kreditkarten aus.
Sie vermittelt Kreditkarten der Raiffeisen Bank International AG (in Folge /Bank’ genannt).

1. Was ist eine Kreditkarte?

Eine Kreditkarte ist eine Karte, mit der Sie zum Beispiel in Geschdften, bei Automaten oder im Internet bezahlen oder bei einem
Geldausgabeautomaten (auch /Geldautomat” genannt) Geld abheben kénnen. Die mit lhrer Kreditkarte getatigten Zahlungen und
Geldbehebungen werden nicht sofort von Ihrem Bankkonto abgebucht. Stattdessen werden alle im Laufe eines Monats mit Ihrer
Kreditkarte getétigten Zahlungen und Geldbehebungen gesammelt und am oder nach Monatsende von lhrem Bankkonto abgebucht. Sie
bekommen von der Bank dazu eine Monatsrechnung mit allen Umsétzen, die in dem Abrechnungszeitraum mit lhrer Kreditkarte getatigt
wurden. Da Sie so von der Bank Geld ausleihen, gibt es ein Kartenlimit. Das ist ein Hochstbetrag fir alle Zahlungen und Geldbehebungen
in einem Monat.

Zu jeder Kreditkarte bekommen Sie einen persdnlichen Code, der auch /PIN-Code" oder kurz ,'PIN" genannt wird. PIN ist eine Abklrzung
fur drei englische Worter. Diese Worter heiBen: 'Personal Identification Number". Auf Deutsch Gbersetzt heiBt PIN: 'Persénliche
Identifikations-Nummer". Die PIN ist eine Geheim-Nummer und von Ihnen geheim zu halten. Ein Beispiel fir eine PIN ist: 9523.

Flr die Nutzung von Kreditkarten gelten die Allgemeinen Bedingungen fir Kreditkarten (/'Kreditkartenbedingungen”). Die
Kreditkartenbedingungen gelten fir Dienstleistungen, die von der Bank im Zusammenhang mit der Kreditkarte angeboten werden.
Die Bank stellt physische und digitale Kreditkarten zur Verfiigung.

Neben Kreditkarten aus Plastik (auch ,'physische Kreditkarte" genannt) gibt es auch digitale Kreditkarten. Die digitale Kreditkarte ist
eine elektronische Version der Kreditkarte. Sie wird auf einem passenden mobilen Endgerét wie zum Beispiel einem Smartphone oder
einer Smartwatch (‘'mobiles Endgerdt") gespeichert und kann mit einer speziellen App genutzt werden. Diese App wird entweder von
der Bank oder einem anderen Anbieter bereitgestellt. Mit dieser App kann man die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerdt wie
die physische Kreditkarte zum Bezahlen oder Geldabheben verwenden.

2. Was konnen Sie mit der Kreditkarte machen?

Die Bank bietet zum Beispiel folgende Dienstleistungen bei der Kreditkarte an:
Bargeldbehebung
Sie kénnen an Geldautomaten in Osterreich und im Ausland mit der Kreditkarte und Ihrem persénlichen Code, der /PIN", Bargeld

abheben. Das geht bei allen Geldautomaten, die das gleiche Symbol Ihres Kreditkarten-Services wie auf Ihrer Kreditkarte tragen. Das
Beheben von Bargeld ist bis zum vereinbarten Hochstbetrag fir Bargeldbehebungen maglich.
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Digitale Kreditkarten kdnnen nur an Geldautomaten verwendet werden, die das NFC-Symbol fiir kontaktloses Bezahlen zeigen. NFC ist
eine Abkiirzung fiir Near Field Communication, das hei3t auf Deutsch /Nahfeldkommunikation”.

Bei NFC muss man die physische Kreditkarte oder das mobile Endgerdt fiir die digitale Kreditkarte (zum Beispiel das Smartphone) somit
nur nahe an das NFC-Symbol halten.

Bargeldlose Zahlungen an der POS-Kasse

POS steht fiir ,/Point of Sale”, was in etwa mit ,'Verkaufsort” (ibersetzt werden kann. Darunter wird das Gerdt verstanden, das fiir die
Bezahlung mit der Kreditkarte erforderlich ist. POS-Kassen finden Sie etwa an der Supermarkt-Kasse. Sie kénnen an Kassen, die das
Symbol eines Kreditkarten-Services tragen, mit der Kreditkarte und der PIN in Osterreich und im Ausland bis zum vereinbarten Limit
bargeldlos bezahlen. Digitale Kreditkarten kénnen nur an Kassen, die mit dem Symbol der Kontaktlos-Funktion (NFC) des Kreditkarten-
Services genutzt werden.

Zahlungen am POS ohne Eingabe der PIN

Kleinbetragszahlungen an POS-Kassen: An POS-Kassen, die das Symbol der Kontaktlos-Funktion (NFC) des Kreditkarten-Services tragen,
kénnen Sie bis zum Betrag von 50,00 Euro pro Einzeltransaktion kontaktlos bezahlen. Daflr ist keine Eingabe der PIN notwendig.

Aus Sicherheitsgriinden ist die Gesamtsumme der aufeinanderfolgenden Zahlungen ohne Eingabe der PIN auf 125,00 Euro beschrdnkt.
Bei Uberschreitung dieses Betrags ist wieder eine Eingabe der PIN notwendig.

Zahlungen mit der Kreditkarte im Internet

Sie kdnnen mit den Kartendaten lhrer Kreditkarte online fir Waren und Dienstleistungen bezahlen, wenn das Vertragsunternehmen
dies ermdglicht. Dies ist bis zu dem Hochstbetrag mdoglich, der zwischen Ihnen und der Bank vereinbart wurde. Statt der PIN bendtigen
Sie dafiir ein anderes Verfahren zur Freigabe der Zahlung. Das kann ein eigenes Passwort sein, oder ein Sicherheitscode, der lhnen mit
SMS Ubermittelt wird, oder Sie kdnnen die Zahlung tber Ihr Internetbanking oder die eingebauten Sicherheitsmechanismen des mobilen
Endgerdts (Gesichtserkennung, Biometrie, Entsperrcode oder Entsperrmuster) freigeben.

Was sonst noch zu Kreditkarten zu sagen ist

Alle kartenausgebenden Banken bieten verschiedene Arten von Kreditkarten mit unterschiedlichen Bezeichnungen an. Ihr:e
Bankberater:in kann Ihnen die genauen Unterschiede und die Leistungen lhrer Kreditkarte erkldren.

Die Geld-Bewegungen auf lhrer Kreditkarte werden von der Bank zusammengefasst. Die Bank erstellt eine Liste der Geld-Eingdinge
und Geld-Ausgdnge, die auf der Kreditkarte verbucht werden. Diese Liste hei3t Kontoauszug oder Monatsrechnung und wird lhnen
zugesendet oder Sie kénnen diese im Internetbanking lhrer Raiffeisenbank ansehen und herunterladen.

3. Welche Entgelte konnen anfallen?

Bei der Nutzung einer Kreditkarte fallen unterschiedliche Geblhren und Entgelte an. Die Geblhren und Entgelte vereinbart lhre Bank mit
Ihnen im Preisblatt/Konditionenblatt (auch ,'Preis- und Leistungsubersicht” genannt). Dieses ist auf der Website Ihrer Bank abrufbar.

4. Was miissen Sie als Karteninhaber:in beachten?

Sie haben bestimmte Pflichten, um die Kreditkarte sicher zu verwenden.

Sie mussen alle zumutbaren Vorkehrungen treffen, um die personalisierten Sicherheitsmerkmale lhrer Kreditkarte vor unbefugtem
Zugriff zu schitzen.

Das heif3t, Sie sollten insbesondere Ihre PIN sowie andere personliche Codes und Passworter, die Sie fiir die Verwendung lhrer physischen
und digitalen Kreditkarte bekommen oder vereinbart haben, sowie den geheimen Zugang fir Ihr Smartphone, geheim halten. Bitte
teilen Sie diese niemandem mit, auch nicht den Mitarbeiter:innen einer Bank. Speichern Sie Ihre personalisierten Sicherheitsmerkmale
wie Ihre PIN oder Ihre anderen personlichen Codes und Passworter nicht auf Ihrem mobilen Endgerdt. Wenn Sie lhre PIN oder hre
anderen personlichen Codes und Passworter eingeben, achten Sie darauf, dass niemand in der Ndhe sehen kann, was Sie eingeben.

5. Wie kénnen Sie die Kreditkarte sperren? Wann miissen Sie das tun?

Sie mussen die Kreditkarte sperren lassen, wenn sie Ihnen gestohlen wurde, sie missbrduchlich verwendet oder nicht autorisiert genutzt
wurde, oder wenn Sie sie verloren haben.
Eine Sperre der physischen Kreditkarte bewirkt auch die Sperre der digitalen Kreditkarte.
Eine Sperre der digitalen Kreditkarte hat keine Auswirkung auf die physische Kreditkarte. Die Sperre der physischen Kreditkarte muss
also gesondert beauftragt werden.
So kénnen Sie die Sperre vornehmen:
> Jederzeit telefonisch bei der Sperrhotline der Bank unter der Telefonnummer 01908 908 0 8080 (International: +43 1908 908 0 8080)
oder bei der jeweiligen Sperrhotline lhrer Raiffeisenbank.
> Jederzeit liber eine fir eine Kartensperre von dem Kreditkartenunternehmen eingerichtete Sperrnotrufnummer. Die
Telefonnummer der Sperrnotrufnummer ist in Osterreich auf jedem Geldautomaten aufgedruckt. Sie ist auch auf den
Internetseiten der Kreditkartenunternehmen zu finden und kann auch bei jeder Bank erfragt werden.
> Zu den jeweiligen Offnungszeiten bei der Bank oder jeder Raiffeisenbank.
> Wenn Sie aufgrund einer Beeintréchtigung, die Sperre telefonisch oder personlich nicht veranlassen kdnnen, haben Sie die
Mdoglichkeit, die Kreditkarte per E-Mail an kontakt@r-card-service.at zu sperren.
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6. Wie kann der Vertrag liber die Kreditkarte beendet werden?

Um den Vertrag uber die Kreditkarte zu beenden, missen Sie ihn kiindigen. Die Kiindigung ist jederzeit zum letzten Tag des laufenden
Monats méglich. Kiindigen kénnen Sie zum Beispiel wihrend der Offnungszeit persénlich in einer Filiale jeder Raiffeisenbank oder auch
online im Internetbanking Ihrer Raiffeisenbank. Auch besteht die Méglichkeit der schriftlichen Kiindigung mittels Briefs an die oben
angegebene Adresse oder an lhre Raiffeisenbank.

Die Bank kann den Vertrag Uber die Kreditkarte mit einer Frist von 2 Monaten kiindigen.

7. Was sind die Konsequenzen eines Zahlungsausfalls oder Zahlungsverzugs?

Zusdatzliche Kosten:
Bei verspdteter Zahlung sind wir berechtigt, gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Verzugszinsen und Mahngebiihren zu verrechnen,
wodurch sich lhre Gesamtschuld erhéht.

Einschrdnkung der Kartennutzung:
Wir kénnen Ihre Kreditkarte voriibergehend oder dauerhaft sperren, sodass Sie keine weiteren Zahlungen oder Bargeldbehebungen
mehr vornehmen kénnen. Finden wir keine gemeinsame Losung kénnen wir Ihre Kreditkarte auch kiindigen.

Verlust des Versicherungsschutzes:
Da der Versicherungsschutz eine Nebenleistung zu Ihrer Kreditkarte ist, fiihrt eine Sperre oder Kiindigung des Kartenvertrags in der
Regel dazu, dass auch lhr Versicherungsschutz unmittelbar erlischt.

Einforderung und rechtliche Schritte:
Sollten Sie den Betrag nicht zurtickzahlen kénnen, miissen Sie mit rechtlichen Schritten (z. B. Klage und anschlieBende Exekution/
Zwangsvollstreckung in Ihr Vermégen) rechnen.

Einfluss auf lhre Kreditwiirdigkeit:
Ein Zahlungsausfall kann an Kreditschutzverbdnde (wie den KSV1870) gemeldet werden. Dies verschlechtert Ihre Bonitdt, was es fur Sie
kiinftig deutlich schwerer machen kann, andere Kredite oder Vertrdge (z. B. Miet- oder Mobilfunkvertrége) abzuschlieBen

Es ist unser Anliegen, eine solche Situation mdglichst zu vermeiden. Sollten sich aufgrund verdnderter Lebensumstdnde Schwierigkeiten
bei der Riickzahlung einer Kreditkartenabrechnung ergeben, bitten wir Sie daher, sich méglichst zeitnah mit uns in Verbindung setzen.
Je eher Sie uns Uber lhre neue Situation informieren, desto groBer ist die Chance, gemeinsam zu einer Lésung zu kommen.

Erlduterungen zu den Kreditkartenmodellen mit Versicherungsschutz
Ausgewdhlte Kreditkartenmodelle beinhalten einen integrierten Versicherungsschutz, der rechtlich als Nebenleistung zu lhrem
Kreditkartenvertrag gilt.

Im Rahmen der vorvertraglichen Informationen informieren wir Sie umfassend uber die Merkmale der verschiedenen
Versicherungsleistungen, um gemeinsam die fur Sie am besten geeignete Kreditkartenversicherung zu finden, die Ihren Wiinschen und
Bedlirfnissen entspricht.

Zwischen der Kreditkarte und der Versicherung besteht eine rechtliche Abhdngigkeit:

Bitte beachten Sie, dass der Versicherungsschutz untrennbar mit lhrem Kreditkartenvertrag verbunden ist. Eine separate Kiindigung
der Versicherung ist nicht mdglich. Bei Beendigung lhres Kreditkartenvertrags (z. B. durch Rucktritt oder Kiindigung) endet auch der
Versicherungsschutz automatisch.

Fassung 2026_V2 Seite 41 von 41



	Kartenantrag für eine Gold Kreditkarte
	Ausstellung einer Hauptkarte
	Wunsch PIN
	Monatsabrechnung Hauptkarte
	SMS-Sicherheitspaket Hauptkarte
	Persönliche Daten Hauptkarteninhaber
	Prägezeilen
	Zusatzinformationen Hauptkarteninhaber
	Herkunft der Geldmittel Hauptkarteninhaber
	Kontoverbindung des Hauptkarteninhabers
	Haftung des Hauptkarteninhabers
	Preis- und Leistungsverzeichnis
	Informationen des Versicherers UNIQA
	Datenschutzhinweise für Kreditkartenversicherung der UNIQA
	Einwilligung der versicherten Personen gegenüber UNIQA
	Vorausermächtigung zwecks Einholung von Gesundheitsdaten
	Wichtiger Hinweis zur Einholung der Gesundheitsdaten im Ablebensfall

	Direktverrechnung mit dem Gesundheitsdienstleister

	Bankgeheimnis und Datenschutz
	Bonitätsabfragen

	Weitergabe von Daten an RBI
	Weitergabe von Daten zum Zwecke der Versicherungsleistung
	Weitergabe von Daten für Beauskunftung
	Weitergabe von Daten an Haftende

	Informationsbogen für den Einleger
	Grundlegende Informationen über den Schutz von Einlagen

	Allgemeine Informationen zu physischen und digitalen Kreditkarten
	Die Raiffeisen Bank International AG
	Bankdaten
	Konzession

	Kartenvertrag und Kosten
	Bedingungen für die Kreditkarte
	Änderung des Kartenvertrags
	Laufzeit und Kündigung
	Entgelte und Kosten
	Fremdwährungstransaktionen
	Zinsen

	Die Kreditkarte
	Erteilung und Durchführung von Zahlungsaufträgen und Limite
	Erteilung und Durchführung von Zahlungsaufträgen
	Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen
	Betragliche Beschränkungen

	Sorgfaltspflichten
	Haftung und Erstattungspflicht
	Nicht autorisierte Zahlungsvorgänge
	Berichtigung der Kontobelastung
	Haftung des Kunden

	Erstattung eines Zahlungsvorganges

	Sperre der Kreditkarte
	Sperre durch die RBI
	Sperre durch den Kunden
	Kontaktlose Zahlungen

	Beschwerden, Gerichtsstand und Einlagensicherung
	Beschwerden an die RBI
	Schlichtungsstelle und Finanzmarktaufsicht
	Gerichtsstand und anwendbares Recht
	Einlagensicherung

	Übersicht Preis- und Leistungsübersicht

	Allgemeine Bedingungen für Visa und Mastercard Kreditkarten
	Anwendungsbereich
	Ausgabe der physischen Kreditkarte
	Ausgabe der physischen Kreditkarte
	Ausgabe der digitalen Kreditkarte
	Endgerät und Wallet
	Banken-Wallet
	Aktivierung der digitalen Kreditkarte


	Persönlicher Code und Kundenauthentifizierung
	Persönlicher Code
	Kundenauthentifizierung

	Bargeldbehebung und bargeldlose Zahlung
	Bargeldbehebung
	Bargeldlose Zahlungen
	Zahlungen am POS

	Zahlungen im Fernabsatz
	P2P-Zahlungen

	Betragliche Beschränkungen und Limite
	Weitere Bestimmungen zur Verwendung der Kreditkarte
	Einwendungen aus dem Grundgeschäft
	Verfügbarkeit der Systeme

	Mein Portal
	Zweck
	Verwendung
	Verwendung für die Abgage von Erklärungen zu Verträgen
	CardService Secure Code
	Zustellung & Bereitstellung von Informationen und Erklärungen

	Registrierung
	Zugriff auf Mein Portal
	Zugriff auf Mein Portal nach Beendigung

	Kartenkonto
	Belastungen und Gutschriften
	Fremdwährung

	Zahlungsverzug
	Erhebung von Einwendungen und Berichtigungen von Zahlungsvorgängen

	Beantragung einer physischen Kreditkarte
	Abschluss des Kartenvertrages und Prüfung des neu eingerichteten Kartenkontos
	Erneuerung der Kreditkarte
	Laufzeit des Kartenvertrags und Beendigung
	Laufzeit des Kartenvertrags

	Sonstige Informationspflichten des Karteninhabers
	Änderung der Kontakt- und Kontodaten
	Veranlassung der Sperre bei Abhandenkommen oder missbräuchlicher Verwendung
	Sperre
	Sperre durch den Karteninhaber
	Sperre durch RBI

	Änderung des Kartenvertrages
	Sonstige Änderungen des Kartenvertrages

	Hauptkarte und Partnerkarte
	Anwendbares Recht und Gerichtsstand

	Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

	Visa: Off
	MasterCard: Off
	mainCardId: 
	WunschPIN: Off
	MoRe: Off
	SMSPaket: Off
	firstname: 
	lastname: 
	street: 
	streetNumber: 
	additionalLine: 
	city: 
	zipcode: 
	title: 
	birthday: 
	familyStatus: 
	country: 
	citizenship: 
	secondCitizenship: 
	Geschlecht: Off
	mobile: 
	phone: 
	email: 
	netIncome: 
	profession: 
	deliveryType: 
	branche: 
	cardLimit: 
	employer: 
	ratingNote: 
	transactionUsage: 
	self-reliant: Off
	freelancer: Off
	professonDetails: 
	incomeEmployment: 
	incomeActivity: 
	typeActivity: 
	Vermögenswerte Hauptkarteninhaber: 
	ConfirmKYC: Off
	bankBic: 
	bankIban: 
	bankstelle: 
	firstEmbossLine: 
	secondEmbossLine: 
	mainCardOwnerFirstname: 
	mainCardOwnerLastname: 
	mainCardOwner-street: 
	mainCardOwner-birthday: 
	mainCardOwner-netIncome: 
	mainCardOwner-profession: 
	mainCardOwner-employer: 
	ratingNoteHK: 
	mainCardOwner-streetNumber: 
	mainCardOwner-additionalLine: 
	mainCardOwner-city: 
	mainCardOwner-zipcode: 
	firstnameClerk: 
	lastnameClerk: 
	streetClerk: 
	salutationClerk: 
	bankName: 
	mobileClerk: 
	cityClerk: 
	emailClerk: 
	zipcodeClerk: 
	gisa: 
	agreement1: Off
	agreement2: Off
	agreement3: Off
	agreement4: Off
	agreement5: Off
	agreement8: Off
	agreement6: Off
	agreement7: Off
	Ort und Datum: 
	combinedPictureId: 
	tarifClass: 
	customID: 
	package: 
	Marketingindikator: 
	Sonstige Hinweise: 
	non-resident: Off
	majority: Off
	residenceTitle: Off
	guardianship: Off
	political: Off
	earnings: Off
	identityCard: 
	agency: 
	validityIdentityCard: 
	clerk: 
	bankOffice: 
	dateTime: 
	cardId: 
	Institutsvermerk: Off


